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Amtlicher Teil

Amtlicher Teil

Beschlüsse der 04. Sitzung des Kita-Werksausschusses (Dringlichkeitssitzung) 
vom 04.06.2015

Beschlüsse der 08. Sitzung des Hauptausschusses vom 15.06.2015

Beschlüsse der 09. Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2015

Nicht öffentlich behandelt:

WA-Beschluss-Nr.: 01/04/2015
„Die nicht öffentliche Tagesordnung der 
04. Sitzung des Kita-Werksausschusses 
Teltow vom 04.06.2015 wird um den 
Antrag DS-Nr.: 144/2015 – Vergabe 
Hortneubau „Ernst von Stubenrauch“, 
Los 03 – Gerüstbau – erweitert. Die 
Einordnung erfolgt als neuer TOP 4.4.“

WA-Beschluss-Nr.: 02/04/2015
„Die Auftragserteilung zur Ausführung 

der Leistungen des Loses 19 – Lüftung –  
für den Hortneubau „Ernst von Stuben-
rauch“ erfolgt an die Firma ST Gebäu-
detechnik GmbH aus Potsdam.“

WA-Beschluss-Nr.: 03/04/2015
„Die Auftragserteilung zur Ausführung 
der Leistungen des Loses 21 – Elektro-
technik – für den Hortneubau „Ernst 
von Stubenrauch“ erfolgt an die Firma 
Elektro-Anlagenbau Kleinmachnow 
GmbH.“

WA-Beschluss-Nr.: 04/04/2015
„Die Auftragserteilung zur Ausführung 
der Leistungen des Loses 22 – Aufzug –  
für den Hortneubau „Ernst von Stuben-
rauch“ erfolgt an die Firma Schmitt + 
Sohn Aufzüge aus Berlin.“

WA-Beschluss-Nr.: 05/04/2015
„Die Auftragserteilung zur Ausführung 
der Leistungen des Loses 03 – Gerüst-
bau – für den Hortneubau „Ernst von 
Stubenrauch“ erfolgt an die Firma Ge-
rüstbau Z+O aus Brandenburg.“

Öffentlich behandelt:

HA-Beschluss-Nr.: 01/08/2015
„Die öffentliche Tagesordnung der 08. 
Hauptausschusssitzung vom 15.06.2015 
wird um die Drucksache Nr. 069/2015 
neu – Bildung eines zeitweiligen Aus-
schusses mit dem Ziel der Begleitung 
des Bauvorhabens Hafen Teltow ein-
schließlich aller rechtlichen, finanziel-
len, gestalterischen und auf die spätere 
Nutzung bezogenen Fragen – ergänzt. 
Die Einordnung erfolgt unter neu TOP 
5.3. bzw. 5.3.1.“

HA-Beschluss-Nr.: 13/08/2015
„Dem Antrag auf Zulassung einer Be-
freiung zum Neubau eines Einfamilien-
hauses im Siedlerweg 24 (Gemarkung 
Teltow, Flur 8, Flurstück 131) in Bezug 
auf die im Bebauungsplan Nr. 56 "Sied-
lerweg" zum Erhalt festgesetzten Bäu-
me wird gemäß § 31 Abs. 2 BauGB unter 
der Auflage zugestimmt, dass als Ersatz 
für die Fällung des Bergahorns zwei ein-
heimische Laubbäume als Hochstamm 
und einer Mindestqualität von 14 bis 16 
cm Stammumfang auf dem Grundstück 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten 
sind.“

Nicht öffentlich behandelt:

HA-Beschluss-Nr.: 14/08/2015
„Das Ingenieurbüro Baur Consult aus 
Teltow wird mit der Planung der Lin-
denstraße und der Berliner Straße be-
auftragt.“

HA-Beschluss-Nr.: 15/08/2015
„Mit den Planungsleistungen (Leis-
tungsphase 1 bis 9 gemäß § 51 bis 56 
der HOAI 2013) der Gewerke TGA und 
Elektro für das Hafengebäude ist das 
BIG – Behrens Ingenieurbüro GmbH, 
Treuenbrietzen zu beauftragen.“ 

Öffentlich behandelt:

SVV-Beschluss-Nr.: 01/09/2015
„Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt die Bildung eines zeitweili-
gen Ausschusses „Hafen-Ausschuss“ 
zur Begleitung des Bauvorhabens Ha-
fen Teltow. Dieser Ausschuss bündelt 
in Vorbereitung der Entscheidungen in 
Hauptausschuss und Stadtverordneten-
versammlung sämtliche Beratungen aus 
den anderen freiwilligen Ausschüssen. 
Diese anderen freiwilligen Ausschüsse 
werden vom Projekt Hafen entlastet.

Das Aufgabengebiet des Hafen-Aus-
schusses umfasst insbesondere
- die umfassende Information der 

Stadtverordneten, u. a. in Umsetzung 
des Beschlusses zur DS 059/2015,

- eine Zusammenstellung der 
bisherigen Abläufe des Projektes 
einschließlich eingetretener Kosten-
steigerungen mit dem Ziel, weitere 
Kostensteigerungen zu vermeiden,

- die weitere Gestaltung des Hafens 
und seiner Nutzungsmöglichkeiten 
mit dem Ziel größtmöglicher Nutz-
barkeit für die Teltower Bürger,

- die Vorbereitung von Vergabeent-
scheidungen

- Haushaltsberatungen zu den den 
Hafen betreffenden Produkten.“

SVV-Beschluss-Nr.: 02/09/2015
„Die Stadtverordnetenversammlung 
Teltow beruft auf Vorschlag der Frakti-
on CDU/B‘90Grüne mit Wirkung vom 
24.06.2015 Herrn Gallasch als neues 
ordentliches Mitglied für den Haupt-
ausschuss.“
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SVV-Beschluss-Nr.: 03/09/2015
„Die Verwaltung wird beauftragt, Ange-
bote von Planungsbüros mit folgenden 
Leistungen einzuholen:

I.  Erstellung eines Radwegekatasters 
mit folgendem Inhalt 

1. In dieser Übersicht ist der jewei-
lige Radweg so darzustellen, dass 
daraus ersichtlich ist, 
- wo er sich befindet
- wann er hergestellt wurde
- welche Maße er hat
- aus welchem Material er 
 besteht (Belag)
- wie seine Qualität ist
- ob er Schäden aufweist und 

wenn ja, in welchem Umfang
- welche besonderen Gefahren-

stellen sind vorhanden und wie 
sind sie gekennzeichnet

- welche gefahrlosen Überque-
rungsstellen befinden sich an 
welchen Stellen

- wo sind Knotenpunkte, 
 die eine Gefahr darstellen
- wie ist das Nutzungsverhalten 

insgesamt?

2. Im Kataster ist mit aufzunehmen:
- welche öffentlichen Abstell-

anlagen für Radfahrer sind im 
Stadtgebiet vorhanden

- wo und in welche Richtung 
sind Radwegweiser vorhanden

- gibt es zu Kraftfahrzeugen 
unterschiedliche Lichtsignal-
anlagenzeiten

- wo befinden sich 
 Zweirichtungsradwege
- welche touristisch orientierten 

Angebote gibt es und wo
- sind Streckenmerkmale 
 vorhanden
- welche Rastplätze gibt es für 

Radwanderer und
- wo sind spezielle Infotafeln für 

Radfahrer vorhanden?

3. Das Planungsbüro möge darlegen, 
inwieweit die vorhandenen Rad-
wege der ERA 2010 entsprechen.

4. Das Planungsbüro möge darle-
gen, wie und mit welcher Begrün-
dung die Anordnung der Radwe-
gebenutzungspflicht aufrecht 
erhalten wird, vor dem Hinter-
grund, dass diese nur in Ausnah-

mefällen bei einer besonderen 
Gefährdung des Radverkehrs an-
geordnet werden darf.

II.  Erarbeitung eines Radwegekonzep-
tes für die Zukunft.“

SVV-Beschluss-Nr.: 04/09/2015
„Der Bauantrag „Umbau eines Bau-
marktes zu einem Möbelmarkt in der 
Oderstraße 43“ (Gemarkung Teltow, 
Flur 19, Flurstücke 93 und 95) wird ge-
mäß § 34 Baugesetzbuch beurteilt. 
Das gemeindliche Einvernehmen zu 
dem Bauantrag wird erteilt. 
Der Antrag auf Abweichung von Stell-
platzsatzung wird teilweise bejaht. Es 
sind 15 Stellplätze nach der Stellplatzsat-
zung abzulösen. Für die übrigen 110 Stell-
plätze wird die Abweichung genehmigt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, in den 
Formularen zur Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens anzugeben, dass 
das Vorhaben hinsichtlich der Nutzungs-
art im unbeplanten Innenbereich liegt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 05/09/2015
„Die Lessingstraße wird von der Han-
nemannstraße bis zum Ende B-Plange-
biet 51 in folgenden Parametern herge-
stellt:

• Fahrbahn in Asphalt Breite 5,05 m
• Gehweg in Betonpflaster Breite 1,50 m
• Grünstreifen Breite 1,80 m
• Die Regenentwässerung erfolgt über 

eine geschlossene Leitung
• Einfassung der Fahrbahn erfolgt 

beidseitig mit einem Hochbord

Zur Verkehrsberuhigung werden Ein-
engstellen in der Fahrbahn errichtet.
Die Zufahrten und Zuwegungen werden 
in Betonpflaster ausgeführt.
Die Straßenbeleuchtung wird erneuert, 
die Leuchten werden in LED-Technik 
ausgeführt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 06/09/2015
„(1) Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch 

(BauGB) sind die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abge-
wogen worden. Die Abwägung (An-
lage 1) wird gebilligt.

(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 42 „Zeppelinufer/Zehlendor-
fer Straße“ mit Planstand von Mai 
2015 und dessen Begründung wer-

den gebilligt und gem. § 4a Abs. 3 
BauGB öffentlich ausgelegt.

(3) Die Beteiligung der Behörden soll 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchge-
führt werden.“

SVV-Beschluss-Nr.: 07/09/2015
„(1) Der Entwurf zur 3. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 1a „Ruhlsdor-
fer Platz – Weiterer Bereich“ wird 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich ausgelegt.

(2) Die Beteiligung der in ihren Belan-
gen berührten Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden werden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB durchgeführt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 08/09/2015
„(1)  Die Abwägung zu den eingegangenen 

Stellungnahmen zum Vorentwurf 
der 2. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 23 „Mühlendorf“ der Stadt 
Teltow aus der frühzeitigen Beteili-
gung der Bürger sowie der frühzei-
tigen Beteiligung der Behörden und 
Nachbargemeinden wird gebilligt.

(2)  Der Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 23  „Mühlen-
dorf“ wird gemäß § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) öffent-
lich ausgelegt. 

(3)  Die Beteiligung der in ihren Be-
langen berührten Behörden sowie 
die Abstimmung mit den Nachbar-
gemeinden wird gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 09/09/2015
„Für das in der Anlage gekennzeichne-
te Plangebiet „Genshagener Straße“ in 
Teltow-Ruhlsdorf  ist auf der Grund-
lage des derzeit gültigen Baugesetzbu-
ches zur Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO 
der Bebauungsplan Nr. 70 der Stadt 
Teltow zu erarbeiten.
Das ca. 2,6 ha große Plangebiet ist im 
Flächennutzungsplan Teltow überwie-
gend als Wohnbaufläche und im nörd-
lichen Bereich (Flurstücke 106 und 107) 
als „zu kulturellen Zwecken“ dienende 
Fläche dargestellt. 
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Das Plangebiet beinhaltet folgende 
Flurstücke: 106, 107, 25/4, 25/5, 25/6, 
25/7, 25/9, 93, 95, 97 und 98, Flur 3, 
der Gemarkung Ruhlsdorf.
Ziele sind die Sicherung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung des 
Plangebietes und die Schaffung von Pla-
nungsrecht für Wohnnutzung.“

SVV-Beschluss-Nr.: 10/09/2015
„(1) Die Abwägung der Stellungnahmen 

aus der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemein-
den zur „Werbeanlagensatzung Alt-
stadt“ wird gebilligt. 

(2) Der Entwurf der „Werbeanlagen-
satzung Altstadt“ wird in Anleh-
nung an § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich ausgelegt.

(3)  Die Beteiligung der in ihren Belan-
gen berührten Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden werden in An-
lehnung an § 4 Abs. 2 BauGB und  
§ 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 11/09/2015
„Die Anlage zu § 2 Absatz 3 der Stra-
ßenreinigungssatzung der Stadt Teltow 
wird beschlossen.“

SVV-Beschluss-Nr.: 12/09/2015
„Die Stellplatzsatzung wird in der Fas-
sung vom 10. Februar 2015 beschlossen.“

SVV-Beschluss-Nr.: 13/09/2015
„Für das Konto 11103-543120 „Gerichts- 
und Anwaltskosten“ werden 100.000 € 
überplanmäßige Haushaltsmittel für 
das Haushaltsjahr 2015 bewilligt.“

gez. 
Büro der 
Stadtverordnetenversammlung 
Teltow, den 26.06.2015

Amtliche Bekanntmachung des Bebauungsplans Nr. 8, 1. Änderung für das Areal 
zwischen Boberstraße, Oderstraße und Potsdamer Straße der Stadt Teltow

Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Teltow hat am 20.05.2015 in öf-
fentlicher Sitzung den Bebauungspla-
nes Nr. 8, 1. Änderung „Für das Areal 
zwischen Boberstraße, Oderstraße und 
Potsdamer Straße“ als Satzung be-
schlossen. Die Begründung wurde ge-
billigt. 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung 
umfasst mit dem Grundstück Potsda-
mer Straße Nr. 42, Ecke Striewitzweg 
(Flurstück 53, Flur 18, Gemarkung Tel-
tow) den südöstlichen Teil des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans Nr. 8. 
In den Geltungsbereich einbezogen 
werden die angrenzenden Verkehrsflä-
chen der Potsdamer Straße bis zur Stra-
ßenmitte (Flurstück 89 teilweise) sowie 
des Striewitzweges (Flurstücke 55/3 
und 59/4 teilweise).

Der Geltungsbereich wird somit be-
grenzt durch die westliche Begrenzung 
des Striewitzweges im Westen, das 
Grundstück Striewitzweg 1E (Flur-
stück 54/5) im Norden, das Grundstück 
Potsdamer Straße 44 (Flurstück 52) im 
Osten, sowie die Straßenmitte der Pots-
damer Straße im Süden. Das Plangebiet 
umfasst 0,21 ha.

Das Plangebiet ist in folgendem Karten-
ausschnitt dargestellt:

Amtliche Bekanntmachung des 
 
Bebauungsplans Nr. 8, 1. Änderung für das Areal zwischen Boberstraße, Oderstraße und 
Potsdamer Straße der Stadt Teltow 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow hat am 20.05.2015 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplanes Nr. 8, 1. Änderung „Für das Areal zwischen Boberstraße, Oderstraße und Potsdamer 
Straße“ als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst mit dem Grundstück Potsdamer Straße Nr. 42, Ecke 
Striewitzweg (Flurstück 53, Flur 18, Gemarkung Teltow) den südöstlichen Teil des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans Nr. 8. In den Geltungsbereich einbezogen werden die angrenzenden Verkehrsflächen der 
Potsdamer Straße bis zur Straßenmitte (Flurstück 89 teilweise) sowie des Striewitzweges (Flurstücke 55/3 
und 59/4 teilweise). 
 
Der Geltungsbereich wird somit begrenzt durch die westliche Begrenzung des Striewitzweg im Westen, das 
Grundstück Striewitzweg 1E (Flurstück 54/5) im Norden, das Grundstück Potsdamer Straße 44 (Flurstück 
52) im Osten, sowie die Straßenmitte der Potsdamer Straße im Süden.. Das Plangebiet umfasst 0,21 ha. 
 
Das Plangebiet ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt: 
 

 
   Kartengrundlage: Liegenschaftskataster (ohne Maßstab) 
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Dieses wird hiermit bekannt gegeben:

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
8 „Für das Areal zwischen Boberstraße, 
Oderstraße und Potsdamer Straße“ tritt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 
1748) in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan 
und die Begründung im Neuen Rathaus 
der Stadt Teltow, Marktplatz 1/3, Sach-
gebiet Stadtentwicklung (Raum 2.14) 
während der üblichen Dienststunden 
einsehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen. 

Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB wird dem 
Bebauungsplan eine zusammenfassen-
de Erklärung beigefügt, aus der die Art 
und Weise hervorgeht, wie die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit 
den geprüften in Betracht kommenden 

Hiermit ordne ich an, den Beschluss zur 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 
„Für das Areal zwischen Boberstraße, 
Oderstraße und Potsdamer Straße“ der 
Stadt Teltow vom 20.05.2015 durch Ver-
öffentlichung des Beschlusses im amtli-
chen Bekanntmachungsblatt der Stadt 
Teltow nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BekanntmV i.V.m. 
§ 15 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Teltow im Amtsblatt für die Stadt Tel-
tow, Ausgabe Nr. 04 vom 08.07.2015, 
bekannt zu machen.

Teltow, den 26.06.2015

gez.
Thomas Schmidt  – Siegel –
Bürgermeister

anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2  
BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2  
BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Teltow unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwa-
iger Entschädigungsansprüche für Ein-
griffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch diesen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen.

Bekanntmachungs-
anordnung

Amtliche Bekanntmachung über die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4a Absatz 3 BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 42 „Zeppelinufer / Zehlendorfer Straße“, Stadt Teltow

Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Teltow hat am 24.6.2015 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 42 „Zeppelinufer/
Zehlendorfer Straße“ beschlossen. Die 
Begründung wurde gebilligt. Der Gel-
tungsbereich hat eine Größe von ca. 3,2 
Hektar. Er wird begrenzt im Norden 
vom Zeppelinufer, im Osten von der 
Zehlendorfer Straße, im Süden durch die 
Ritterstraße bzw. die nördlichen Grund-
stücksgrenzen der Grundstücke Ritter-
straße 7 und Zehlendorfer Straße 8 und 
im Westen durch die Badstraße. 

Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
wird nach längerer Unterbrechung 
fortgesetzt. Die Abwägung der zuletzt 
im Beteiligungsverfahren im Jahr 2011 
vorgetragenen Anregungen und Beden-
ken hat stattgefunden. Im Ergebnis des-

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 „Zeppelinufer/Zehlendorfer Straße“
Kartengrundlage: Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Altstadt Teltow“; 
aus drucktechnischen Gründen unmaßstäblich verkleinert

   

Amtliche Bekanntmachung über die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4a Absatz 3 BauGB zum 
Bebauungsplan Nr. 42 „Zeppelinufer/ Zehlendorfer Straße“, Stadt Teltow
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow hat am 24.6.2015 in öffentlicher Sit-
zung den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 „Zeppelinufer/ Zehlendorfer Straße“ be-
schlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 
3,2 Hektar. Er wird begrenzt im Norden vom Zeppelinufer, im Osten von der Zehlendorfer 
Straße, im Süden durch die Ritterstraße bzw. die nördlichen Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke Ritterstraße 7 und Zehlendorfer Straße 8 und im Westen durch die Badstra-
ße. 

Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 „Zeppelinufer/Zehlendorfer Straße“ 

Kartengrundlage: Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Altstadt Teltow“; aus drucktechnischen Gründen unmaßstäblich verkleinert 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird nach längerer Unterbrechung fortgesetzt. Die 
Abwägung der zuletzt im Beteiligungsverfahren im Jahr 2011 vorgetragenen Anregungen 
und Bedenken hat stattgefunden. Im Ergebnis dessen und im Ergebnis der langwierigen 
und zahlreich geführten Gespräche mit Eigentümern sind im Bebauungsplan folgende 
Änderungen vorgenommen worden:

• Die Durchwegung vom Altstadtsammelstellplatz/Festplatz an der Zehlendorfer 
Straße über das Grundstück Ritterstraße ist nicht realisierbar. Entsprechend wird 
das Geh- und Fahrrecht (G2) zugunsten der geplanten Baufelder  MI 8, Mi 9 und 
MI 10 belastet sowie einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger für 
die genannten Gebiete.

• Die bisher geplante abweichende Bauweise auf dem Grundstück Ritterstraße 15 

Teltow, den 26.06.2015

gez.
Thomas Schmidt  – Siegel –
Bürgermeister



Amtsblatt für die Stadt Teltow  |  Nr. 04  |  08. Juli 2015

7

Amtlicher Teil

sen und im Ergebnis der langwierigen 
und zahlreich geführten Gespräche mit 
Eigentümern sind im Bebauungsplan 
folgende Änderungen vorgenom-
men worden:

• Die Durchwegung vom Altstadtsam-
melstellplatz/Festplatz an der Zeh-
lendorfer Straße über das Grundstück 
Ritterstraße ist nicht realisierbar. 
Entsprechend wird das Geh- und 
Fahrrecht (G2) zugunsten der geplan-
ten Baufelder  MI 8, MI 9 und MI 10 
belastet sowie einem Leitungsrecht 
zugunsten der Versorgungsträger für 
die genannten Gebiete.

• Die bisher geplante abweichende 
Bauweise auf dem Grundstück Ritter-
straße 15 (MI 3) auch für rückwärtige 
Gebäude ist nicht realisierbar.

• Das geplante Baufeld MI 8 kann in 
der bisherigen Verortung nicht reali-
siert werden. Das geplante Baufens-
ter des Flurstückes 335, Flur 1 in der 
Gemarkung Teltow (Ritterstraße 9, 
hinterer Bereich) wird weiter nörd-
lich Richtung Zehlendorfer Straße 
verschoben.

• Das geplante Baufeld MI 10 kann in 
der bisherigen Verortung nicht rea-
lisiert werden. Das ursprünglich mit 
der schmalen Seite zur Zehlendor-
fer Straße gelegene Baufeld wird um 
90° Grad gedreht, so dass es quer zur 
Zehlendorfer Straße angeordnet ist.

Beschleunigtes Verfahren 
nach § 13a BauGB
Der Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt (nach  
§ 13a BauGB). Alle Kriterien zur Durch-
führung des beschleunigten Verfahrens 

sind erfüllt. Da keine Vorhaben vorbe-
reitet oder begründet werden müssen, 
für die eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden müsste, 
erfolgt das Änderungsverfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 gelten Eingrif-
fe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Mithin sind Ausgleichs-
maßnahmen nicht erforderlich. 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 4a Absatz 3 BauGB
Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens ist aufgrund der oben genannten 
Änderungen eine erneute öffentliche 
Auslegung erforderlich. Im Rahmen 
dieser erneuten öffentlichen Auslegung 
wird gemäß § 4a Absatz 3 Satz 2 BauGB 
bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen 
abgegeben werden können.
Neben dem Entwurf des Bebauungs-
planes 42 „Zeppelinufer/Zehlendorfer 
Straße“ einschließlich Begründung ist 
auch das Lärmgutachten verfügbar und 
wird mit ausgelegt.

Die öffentliche Auslegung erfolgt in der 
Zeit

vom 17. Juli 2015 bis 
einschließlich 17. August 2015

während der Dienststunden

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag von  7.30 – 12.00 und  
 13.00 – 15.00 Uhr

Dienstag von  7.30 – 12.00 und 
 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag von  7.30 – 12.00 Uhr

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, 
Marktplatz 1/3, Foyer im Erdgeschoss.

Während dieser Auslegungsfrist kön-
nen entweder schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei dem Sachgebiet Stadt-
entwicklung (Zimmer 2.11 – 2.15) im 
Bauamt der Stadt Teltow Stellung-
nahmen/Anregungen nur zu den ge-
änderten bzw. ergänzten Teilen des 
Bebauungsplanentwurfes vorgebracht 
werden. Die schriftlichen Stellungnah-
men/Anregungen auf dem Postweg 
richten Sie bitte an: Stadtverwaltung 
Teltow, Postfach 252, 14505 Teltow. 
Weil das Ergebnis der Behandlung der 
Anregungen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe des Verfassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht eingereichte Stel-
lungnahmen können unberücksichtigt 
bleiben. Ferner wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Teltow, den 26.6.2015

gez. 
Thomas Schmidt    – Siegel –
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
„Mühlendorf“ der Stadt Teltow i. V. mit § 13a BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Teltow hat am 24.06.2015 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
„Mühlendorf“ zur Auslegung bestimmt. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung 
umfasst eine Teilfläche im Nordwesten 
des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 23 „Mühlendorf“ und dessen 

erste Änderung zwischen Ruhlsdorfer 
Straße, S-Bahn-Freihaltetrasse, Calgary-
Straße und Kanada-Allee, eine Teilfläche 
der Kanada-Allee sowie eine Teilfläche 
zwischen Viktoria-Straße, Hamilton-
Straße und Toronto-Straße mit den nach-
folgend benannten Flurstücken der Flur 
12 in der Gemarkung Teltow: 129 teil-
weise, 765, 767, 768, 770 teilweise, 815, 
817 – 819, 1619, 1620, 1818, 1894, 1895, 

2241, 2388 teilweise, 2389, 2557 teilwei-
se, 2567, 2569 teilweise, 2587 – 2602, 
2606, 2726 – 2738, 2765 – 2767, 2898 
– 2910, 2926 teilweise. 
Die Größe des Geltungsbereichs der 2. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 
umfasst eine Fläche von rund 2,47 ha.

Der Planentwurf ist in folgendem Kar-
tenausschnitt dargestellt:
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Amtliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 23 „Mühlendorf“ der Stadt Teltow i.V. mit § 13a BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow hat am 24.06.2015 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Mühlendorf“ zur Auslegung bestimmt. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst eine Teilfläche im Nordwesten des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 23 „Mühlendorf“ und dessen erste Änderung zwischen 
Ruhlsdorfer Straße, S-Bahn-Freihaltetrasse, Calgary-Straße und Kanada-Allee, eine Teilfläche
der Kanada-Allee sowie eine Teilfläche zwischen Viktoria-Straße, Hamilton-Straße
und Toronto-Straße mit den nachfolgend benannten Flurstücken der Flur 12 in der
Gemarkung Teltow: 129 teilweise, 765, 767, 768, 770 teilweise, 815, 817 – 819, 1619, 1620, 1818, 
1894, 1895, 2241, 2388 teilweise, 2389, 2557 teilweise, 2567, 2569 teilweise, 2587 – 2602, 2606, 
2726 – 2738, 2765 – 2767, 2898 – 2910, 2926 teilweise.
Die Größe des Geltungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 umfasst eine Fläche 
von rund 2,47 ha.

Der Planentwurf ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:

                   (Kartengrundlage: Liegenschaftskataster (ohne Maßstab). B-Plan 23, 1. Änderung)
(Kartengrundlage: Liegenschaftskataster (ohne Maßstab). B-Plan 23, 1. Änderung)

Planungsziel 
Ziel des Änderungsverfahrens ist, die 
durch das Planfeststellungsverfahren 
zur Ruhlsdorfer Straße erforderlichen 
Anpassungen planungsrechtlich zu be-
wältigen. Insbesondere soll die Anbin-
dung des östlich der Ruhlsdorfer Straße 
gelegenen Neubaugebietes „Mühlen-
dorf“ an die Ruhlsdorfer Straße durch 
eine veränderte Straßenführung er-
folgen. Im Flächennutzungsplan der 
Stadt Teltow vom Februar 2004 ist die 
betreffende Fläche Wohngebiet gemäß 
§ 6 BauNVO dargestellt. Die gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB erforderliche Ent-
wicklung des Bebauungsplanes aus dem 
Flächennutzungsplan bleibt mit Fest-
setzung eines Wohngebiets gemäß § 6 
BauNVO somit gewährleistet.

Beschleunigtes Verfahren 
nach  § 13a BauGB

Die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 23 erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB. Im beschleu-
nigten Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB ent-
sprechend. Da keine Vorhaben vorbe-
reitet oder begründet werden, für die 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden müsste, erfolgt 
das Änderungsverfahren ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung. Gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 gelten Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Mithin sind Ausgleichs-
maßnahmen nicht erforderlich. 

Umweltbezogene Informationen
Die folgende umweltbezogene Informa-

tion ist verfügbar und kann eingesehen 
werden:
- Schalltechnische Untersuchung

Beteiligungen der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Zur Darstellung der Ziele und Zwecke 
sowie der Auswirkungen der städtebau-
lichen Planung wird der Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 23, 2. Änderung 
„Mühlendorf“ mit Begründung 

vom 16. Juli 2015 bis 
einschließlich 17. August 2015

während der Dienststunden

Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von  7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag  von  7.30 – 12.00 und 
 von  13.00 – 18.00 Uhr
Freitag  von 7.30 – 12.00 Uhr 

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, 
Marktplatz 1/3, Foyer im Erdgeschoss, 
öffentlich ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist kön-
nen entweder schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei dem Sachgebiet Stadt-
entwicklung (Zimmer 2.11 – 2.16) im 
Bauamt der Stadt Teltow Anregungen 
vorgebracht werden. Die schriftlichen 
Anregungen auf dem Postweg richten 
Sie bitte an: Stadtverwaltung Teltow, 
Postfach 252, 14505 Teltow. Weil das 
Ergebnis der Behandlung der Anregun-
gen mitgeteilt wird, ist die Angabe des 
Verfassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht eingereichte Stel-
lungnahmen können unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 (2a) der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Teltow, den 26.6.2015   
    
gez.
Thomas Schmidt  – Siegel –
Bürgermeister

Amtlicher Teil
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Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung zur Widmung 
öffentlicher Verkehrsflächen – Widmungsverfügung Nr. 01/2015

Gemäß § 6 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Juli 
2009, GVBl. I/09 Nr. 15 S. 358, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2014 
(GBVI.I/14, [Nr. 32]) wird folgende Stra-
ße mit folgendem Widmungsinhalt für 
den öffentlichen Verkehr gewidmet:

Widmung öffentlicher 
Verkehrsflächen

Widmungsverfügung Nr. 01/2015 

Beschlussnummer: 
SVV-15/08/2015

   

Lagebezeichnung – „Siedlerweg“

Bekanntmachung

Mit Beschluss der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 20.05.2015 
(SVV-Beschluss-Nr.: 15/08/2015) wird 
der „Siedlerweg“ gewidmet.

Lagebezeichnung
Gemarkung Teltow, B-Plan-Nr. 56 des 
Siedlerweges, Flur 10, Flurstücke 1414 –  
1446 (gerade), sowie die Flurstücke 132, 
133, 136, 137, 140, 141, 325, 324, 145, 
148, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 164, 
165, 168, 169, 172, 173, 321 und 314, vom 
Zehnrutenweg bis zum Endes des B-
Plan-Gebietes (siehe Anlage), erhält die 
Eigenschaft einer öffentlichen Straße. 
Sie wird der Allgemeinheit als Mischver-
kehrsfläche zur Verfügung gestellt.

Die genannte Verkehrsfläche des Sied-
lerweges ist unbefestigt und hat die 
Schlüsselnummer 00185. Der beigefügte 
Lageplan ist Bestandteil der Verfügung

Klassifizierung
Die oben genannte Verkehrsfläche wird 
in die Gruppe der Gemeindestraßen 
(Ortsstraßen) eingestuft.

Benutzungsart
Fußgänger, Fahrradfahrer, Kleinkraft-
fahrzeuge, Personenkraftwagen und 
Lastkraftwagen. 

Gründe
Die Verkehrsfläche wird bereits als öf-
fentlicher Straßenraum genutzt und 
befindet sich im Eigentum der Stadt 
Teltow.

Inkrafttreten
Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach 
der Veröffentlichung als bekannt gege-
ben.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadt Teltow, – Der 
Bürgermeister –, Marktplatz 1–3, 14513 
Teltow schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 
Elektronisch übermittelte Widersprü-
che erfüllen das Erfordernis der Schrift-
form nicht.

Teltow, den 19.06.2015

gez.
Thomas Schmidt  – Siegel –
Bürgermeister

Amtlicher Teil
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Abstimmungsbekanntmachung über die Durchführung eines Volksbegehrens 
„Gegen eine Erweiterung der Kapazität und gegen den Bau einer 
3. Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg BER“

Abstimmungsbehörde: 
Bürgermeister der Stadt Teltow
Gemeinde: Stadt Teltow
Stimmkreis: 20

Die Vertreter der Volksinitiative „Ge-
gen eine Erweiterung der Kapazität und 
gegen den Bau einer 3. Start- und Lan-
debahn am Verkehrsflughafen Berlin 
Brandenburg BER“ haben fristgemäß 
die Durchführung eines Volksbegehrens 
verlangt. Die Landesregierung oder ein 
Drittel der Mitglieder des Landtages 
Brandenburg haben innerhalb der Frist 
des § 13 Abs. 3 des Volksabstimmungs-
gesetzes (VAGBbg) keine Klage gegen 
die Zulässigkeit des Volksbegehrens an-
hängig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle 
stimmberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger ab dem

19. August 2015 bis 
zum 18. Februar 2016

durch Eintragung in die ausliegenden 
Eintragungslisten oder durch briefli-
che Eintragung auf den Eintragungs-
scheinen unterstützt werden. Gemäß 
§ 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bür-
gerinnen und Bürger ihr Eintragungs-
recht durch Eintragung in die amtliche 
Eintragungsliste nur bei der Abstim-
mungsbehörde der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung oder, 
sofern sie keine Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben; diese 
Bürgerinnen und Bürger können ihr 
Eintragungsrecht jedoch auch bei den 
zu Buchstabe A) angeführten weiteren 
Eintragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 
VAGBbg in Verbindung mit §§ 5 und 7 
des Brandenburgischen Landeswahl-
gesetzes (BbgLWahlG) alle deutschen 
Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeit-
punkt der Eintragung oder spätestens 
am 18. Februar 2016

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
also vor dem 19. Februar 2000 gebo-
ren sind,

- seit mindestens einem Monat im 
Land Brandenburg ihren ständigen 
Wohnsitz oder, sofern sie keine Woh-
nung in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben, ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben sowie

- nicht nach § 7 BbgLWahlG vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind.

A) Unterstützung des Volksbe-
gehrens durch Eintragung in 
Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch Eintra-
gung in die ausliegenden Eintragungs-
listen in den folgenden Eintragungs-
räumen der Abstimmungsbehörde bis 
Donnerstag, den 18. Februar 2016, 16 
Uhr unterstützt werden:

Lfd. Nummer

1

Eintragungsstellen

Stadtverwaltung Teltow, 
Bürgerservice/Einwohnermeldeamt, 
Marktplatz 1–3, 
14513 Teltow

Eintragungszeiten

Mo  09:00 – 12.00 und 13:30 – 15.00
Di    09:00 – 12.00 und 13:30 – 18.00
Do   09:00 – 12.00 und 13:30 – 16.00
Fr     09:00 – 12.00

Personen, die sich in die Eintragungs-
listen eintragen wollen, haben sich über 
ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 
Volksbegehrensverfahrensverordnung 
– VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste ein-
trägt, muss persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen. Neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname, 
Tag der Geburt, Wohnort und Woh-

nung, bei mehreren Wohnungen die 
Hauptwohnung oder gewöhnlicher Auf-
enthalt, sowie der Tag der Eintragung 
lesbar einzutragen (§ 18 Abs. 1 VAGBbg 
i. V. m. § 8 Abs. 1 VVVBbg). Eine Ein-
tragung kann nach § 18 Abs. 2 VAGBbg 
nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die 
wegen einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage sind, die Eintragung 
selbst vorzunehmen und dies mit Hin-
weis auf ihre Behinderung zur Nieder-
schrift erklären, werden von Amts we-
gen in die Eintragungsliste eingetragen 
(§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 
Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die 
wegen einer körperlichen Behinderung 
den Eintragungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können, können eine Person 
ihres Vertrauens (Hilfsperson) mit der 
Ausübung ihres Eintragungsrechts be-
auftragen. Hierfür ist der Hilfsperson 
eine entsprechende Vollmacht durch 
die eintragungsberechtigte Person aus-
zustellen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg 
i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg).

B) Unterstützung des Volks-
begehrens durch briefliche 
Eintragung 

Jeder Eintragungsberechtigte hat das 
Recht, auf Antrag das Volksbegehren 
durch briefliche Eintragung zu unter-
stützen. Der Antrag kann von der ein-
tragungsberechtigten Person selbst oder 
einer von ihr bevollmächtigten Person 
schriftlich, elektronisch (z. B. per E-Mail 
oder Fax) oder mündlich (zur Nieder-
schrift) bei der Abstimmungsbehörde 
gestellt werden, in der die eintragungsbe-
rechtigte Person ihre Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen ihre Hauptwohnung, 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Bei der elektronischen Antragstellung ist 
der Tag der Geburt der antragstellenden 
Person anzugeben (§ 15 Abs. 6 Satz 2  

Amtlicher Teil
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i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Eine 
fernmündliche Antragstellung ist unzu-
lässig.

Die antragstellende Person kann sich 
bei der Antragstellung auch der Hilfe 
einer Person ihres Vertrauens (Hilfs-
person) bedienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2  
i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei 
Tage vor Ablauf der Eintragungsfrist 
beantragt werden (§ 8a Abs. 5 VVVBbg).

Die für die briefliche Eintragung er-
forderlichen Unterlagen (Eintragungs-
schein und Briefumschlag) werden der 
antragstellenden Person entgeltfrei 
übersandt. 

Die Eintragung muss persönlich vollzo-
gen werden. Wer wegen einer körper-
lichen Behinderung nicht in der Lage 
ist, die briefliche Eintragung persönlich 
zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer 
Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 
Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 
VAGBbg). Auf dem Eintragungsschein 
hat die eintragungsberechtigte Person 
oder die Hilfsperson gegenüber der 
Abstimmungsbehörde an Eides statt zu 
versichern, dass sie die Erklärung der 
Unterstützung des Volksbegehrens per-
sönlich oder nach dem erklärten Willen 
der eintragungsberechtigten Person ab-
gegeben hat (§ 15 Abs. 7 VAGBbg).

Bei der brieflichen Eintragung muss 
der Eintragungsberechtigte den Ein-
tragungsschein so rechtzeitig an die auf 
dem amtlichen Briefumschlag angege-
bene Stelle absenden, dass der Eintra-
gungsbrief dort spätestens am 18. Feb-
ruar 2016, 16 Uhr eingeht.

Der Eintragungsbrief wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland aus-
schließlich von der Deutschen Post AG 
unentgeltlich befördert. Der Eintra-
gungsbrief kann auch bei der auf dem 
Briefumschlag angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.

Das verlangte Volksbegehren hat fol-
genden Wortlaut:

„Gegen eine Erweiterung der 
Kapazität und gegen den Bau 
einer 3. Start- und Landebahn 
am Verkehrsflughafen Berlin 
Brandenburg BER“

Der Verkehrsflughafen Berlin Bran-
denburg BER in Schönefeld darf nicht 
über den im Planfeststellungsverfahren 
gebilligten Umfang hinaus erweitert 
werden.

I.
§ 19 Abs. 11 des Gemeinsamen Landes-
entwicklungsprogramms der Länder 
Berlin und Brandenburg (Landesent-
wicklungsprogramm - LEPro) in der 
Fassung vom 01.11.2003 einschließlich 
der Änderungen vom 10.10.2007 wird 
um folgende Sätze ergänzt:

1. Der Flughafen am Standort Schöne-
feld darf nicht mehr als zwei Start- 
und/oder Landebahnen haben.

2. Die Kapazität des Flughafens am 
Standort Schönefeld soll nicht über 
die Fähigkeit zur Abwicklung von 
360.000 Flugbewegungen im Jahr 
hinaus ausgebaut werden.

II.
Die Regierung des Landes Brandenburg 
wird aufgefordert, den Landesentwick-
lungsplan Flughafenstandortentwick-
lung (LEP FS) in der Fassung vom 
30.05.2006 um folgendes Ziel und fol-

genden Grundsatz der Raumordnung 
zu ergänzen:

„Z16 Der Flughafen am Standort 
Schönefeld darf nicht mehr als zwei 
Start- und/oder Landebahnen haben.

G17 Die Kapazität des Flughafens am 
Standort Schönefeld soll nicht über die 
Fähigkeit zur Abwicklung von 360.000 
Flugbewegungen im Jahr hinaus ausge-
baut werden.“

III.
Falls das Land Berlin seine Mitwirkung 
an den in Nr. I. und II. vom Land Bran-
denburg beabsichtigten Ergänzungen 
des § 19 Abs. 11 LEPro und des LEP FS 
verweigert, wird das Land Brandenburg 
den „Vertrag über die Aufgaben und 
Trägerschaft sowie Grundlagen und 
Verfahren der gemeinsamen Landes-
planung zwischen den Ländern Berlin 
und Brandenburg (Landesplanungsver-
trag)“ gemäß dessen Art. 24 kündigen. 
Die Regierung des Landes Brandenburg 
ist berechtigt, einen neuen Landespla-
nungsvertrag mit dem Land Berlin nur 
unter Ausklammerung des Verkehrs-
flughafens Berlin Brandenburg BER 
abzuschließen.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter Stellvertreter

Peter Kreilinger
Puschkinstraße 11
14542 Werder (Havel)

Angelika Bläschke
Karl-Liebknecht-Straße 64
15831 Blankenfelde-Mahlow

Roland Skalla
Reiherweg 11
14532 Stahnsdorf

Djan Henow
Brahmsstraße 17
15745 Wildau

Markus Sprissler
Birkenstraße 1b
14979 Großbeeren

Thorsten Kleis
Puschkinstraße 97c
15711 Königs Wusterhausen

Stefanie Waldvogel
Parkstraße 39
15738 Zeuthen

Christian Selch
Potsdamer Straße 12
15738 Zeuthen

Robert Nicolai
Fontaneplatz 5
15834 Rangsdorf

Jörg Wanke
Fischerstraße 23
15806 Zossen

Viara Schaale
Eichenring 23
15749 Ragow

Jens Zschiedrich
Siedlerweg 15 a
14974 Ludwigsfelde

Teltow, den 08.07.2015

Die Abstimmungsbehörde
gez. Thomas Schmidt   – Siegel –
Bürgermeister    

Amtlicher Teil
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Amtliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1a 
„Ruhlsdorfer Platz – Weiterer Bereich“ der Stadt Teltow

Die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Teltow hat am 24.06.2015 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, 
den Entwurf zur 3. Änderung des am 
15.09.2004 in Kraft getretenen Bebau-
ungsplans Nr. 1a „Ruhlsdorfer Platz 
– Weiterer Bereich“ gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. Der Be-
bauungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
geändert. 

Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich östlich der 
Altstadt Teltow und wird begrenzt:
•  im Osten durch eine Brachfläche,
•  im Süden durch die Osdorfer Straße,
•  im Westen durch die Schönower 
 Straße und
•  im Norden durch die Lichterfelder 
 Allee.

Der räumliche Geltungsbereich um-
fasst die Flurstücke 221, 225 und 233 
der Flur 2 der Gemarkung Teltow und 
die Flurstücke 327, 329 und 331 (tlw.) 
der Flur 8 der Gemarkung Teltow. Das 
Plangebiet hat eine Größe von 1,61 ha. 
 
Die Abgrenzung des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist in folgendem Karten-
ausschnitt dargestellt:

Planungsziel 
Derzeit ist die Fläche im Geltungsbe-
reich als Mischgebiet ausgewiesen. Bis-
lang kam es nachfragebedient nicht zu 
einer Entwicklung der Fläche. 
Das Bebauungsplanverfahren zur 3. Än-
derung des Bebauungsplans 1a hat zum 
Ziel, die derzeit festgesetzte Mischge-
bietsfläche in ein Allgemeines Wohnge-
biet umzuwandeln. 
Durch die Änderung der Art der Nut-
zung wird die Grundlage für dringend 
benötigten Wohnraum in der Stadt Tel-
tow geschaffen.
Da dieser Bebauungsplan mit der beab-
sichtigten Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebietes nicht aus der FNP-
Darstellung als Mischgebiet entwickelt 
werden kann, soll die Darstellung im 
Zuge des Verfahrens berichtigt und die 
Fläche künftig als Wohnbaufläche dar-
gestellt werden.

Beschleunigtes Verfahren 
nach § 13a BauGB
Die 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 1a erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB. Im beschleu-
nigten Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des vereinfachten Verfahrens nach  
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entspre-
chend. Da keine Vorhaben vorbereitet 
oder begründet werden, für die eine 
Umweltprüfung vorbereitet werden 
müsste, erfolgt das Änderungsverfah-
ren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 
gelten Eingriffe, die auf Grund der Auf-
stellung des Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. Mithin 
sind Ausgleichsmaßnahmen nicht er-
forderlich.   

Umweltbezogene Informationen
Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen sind verfügbar und kön-
nen eingesehen werden:
 
-  eine Lebensraumpotentialanalyse für 

Wirbeltiere und Insekten,
-  ein Plan zur Darstellung der Biotope,
-  ein Schallimmissionsbericht.

 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt: 
 

 
 
Planungsziel  
Derzeit ist die Fläche im Geltungsbereich als Mischgebiet ausgewiesen. Bislang kam es nachfragebedient 
nicht zu einer Entwicklung der Fläche.  
Das Bebauungsplanverfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplans 1a hat zum Ziel, die derzeit 
festgesetzte Mischgebietsfläche in ein Allgemeines Wohngebiet umzuwandeln.  
Durch die Änderung der Art der Nutzung wird die Grundlage für dringend benötigten Wohnraum in der 
Stadt Teltow geschaffen. 
Da dieser Bebauungsplan mit der beabsichtigten Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes nicht aus 
der FNP-Darstellung als Mischgebiet entwickelt werden kann, soll die Darstellung im Zuge des Verfahrens 
berichtigt und die Fläche künftig als Wohnbaufläche dargestellt werden. 
Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Zur Darstellung der Ziele und Zwecke 
sowie der Auswirkungen der städtebau-
lichen Planung wird der Entwurf der 3. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 1a 
vom Mai 2015 mit der Begründung 

vom 16. Juli 2015 bis 
einschließlich 17. August 2015

während der Dienststunden

Montags  von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstags  von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs  von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstags von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Freitags  von 7.30 – 12.00 Uhr

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, 
Marktplatz 1/3, Foyer im Erdgeschoss, 
öffentlich ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist kön-
nen entweder schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei dem Sachgebiet Stadt-
entwicklung (Zimmer 2.11 – 2.15) im 
Bauamt der Stadt Teltow Anregungen 
vorgebracht werden. Die schriftlichen 
Anregungen auf dem Postweg richten 
Sie bitte an: Stadtverwaltung Teltow, 
Postfach 252, 14505 Teltow.
Weil das Ergebnis der Behandlung der 
Anregungen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe des Verfassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können unberücksichtigt blei-
ben. Ein Antrag nach § 47 (2a) der Ver-
waltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Teltow, den 26. Juni 2015 

gez.
Thomas Schmidt   – Siegel – 
Bürgermeister

Amtlicher Teil
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Amtliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf 
der Werbeanlagensatzung für den Altstadtbereich der Stadt Teltow 
(„Werbeanlagensatzung Altstadt“)
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Amtliche Bekanntmachung

zur Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der Werbeanlagensatzung für den 
Altstadtbereich der Stadt Teltow („Werbeanlagensatzung Altstadt“)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow hat am 17.10.2012 in öffentlicher Sitzung die Auf-
stellung einer Werbeanlagensatzung für den Altstadtbereich beschlossen. Mit Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 24.06.2015 wurde zur förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie zur Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmt. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung wird in Anlehnung an § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

Karte: complan Kommunalberatung (ohne Maßstab)

Ziel der Werbeanlagensatzung ist es, die Errichtung von Werbeanlagen derart zu regeln, dass so-
wohl die Belange des Denkmalschutzes als auch die Belange von Gewerbetreibenden am Ort gewahrt 
bleiben. Aufgrund des bestehenden Denkmalbereichs mit einem hohen Besatz an denkmalgeschütz-
ter Bausubstanz und vielen Einzeldenkmalen, bedarf es dabei einer sensiblen Betrachtung der örtli-
chen Gegebenheiten und entsprechend angepasster Regelungen. 

Der Entwurf der „Werbeanlagensatzung Altstadt“, bestehend aus dem Satzungstext mit Abgrenzung 
des Geltungsbereiches und Begründung, wird  

vom 16. Juli 2015 bis einschließlich 17. August 2015

während der Dienststunden

Montags von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstags von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwochs von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstags von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
Freitags von 7.30 – 12.00 Uhr

Amtlicher Teil

tung der örtlichen Gegebenheiten und 
entsprechend angepasster Regelungen. 

Der Entwurf der „Werbeanlagensatzung 
Altstadt“, bestehend aus dem Satzungs-
text mit Abgrenzung des Geltungsberei-
ches und Begründung, wird  

vom 16. Juli 2015 bis 
einschließlich 17. August 2015

während der Dienststunden

Montags  von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstags von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs von 7.30 – 12.00 und 
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstags von 7.30 – 12.00 und  
 von 13.00 – 15.00 Uhr
Freitags von 7.30 – 12.00 Uhr 

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, 
Foyer im Erdgeschoss, Marktplatz 1/3 
öffentlich ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist kön-

Die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Teltow hat am 17.10.2012 in 
öffentlicher Sitzung die Aufstellung 
einer Werbeanlagensatzung für den 
Altstadtbereich beschlossen. Mit Be-
schluss der  Stadtverordnetenversamm-
lung vom 24.06.2015 wurde zur förm-
lichen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
bestimmt. Die Öffentlichkeitsbeteili-
gung wird in Anlehnung an § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Die Abgrenzung des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist der nachfolgenden 
Abbildung zu entnehmen.

Ziel der Werbeanlagensatzung ist 
es, die Errichtung von Werbeanlagen 
derart zu regeln, dass sowohl die Be-
lange des Denkmalschutzes als auch die 
Belange von Gewerbetreibenden am Ort 
gewahrt bleiben. Aufgrund des beste-
henden Denkmalbereichs mit einem ho-
hen Besatz an denkmalgeschützter Bau-
substanz und vielen Einzeldenkmalen, 
bedarf es dabei einer sensiblen Betrach-

nen entweder schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei dem Sachgebiet Stadt-
entwicklung (Zimmer 2.11–2.15) im 
Bauamt der Stadt Teltow Stellungnah-
men vorgebracht werden. Die schriftli-
chen Stellungnahmen auf dem Postweg 
richten Sie bitte an: Stadtverwaltung 
Teltow, Postfach 252, 14505 Teltow. 
Weil das Ergebnis der Behandlung der 
Anregungen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe des Verfassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht eingereichte Stel-
lungnahmen können unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 (2a) der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Teltow, den 26. Juni 2015  
 
gez.
Thomas Schmidt   – Siegel – 
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils
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Sommer, Sonne, Kreativität

Stadtbibliothek

Am 14. Juni feierte die Jugendkunstschule erstmals ein Sommerfest. Der Auftakt 
des kreativen Tages fand in der Oderstraße am Bauzaun des künftigen Hafen-
areals statt. Hier brachten die Teilnehmerinnen verschiedener Kurse gemeinsam 
mit Bürgermeister Thomas Schmidt, Bürgerhausleiterin Susanne Schneider und 
einigen Schaulustigen ihre maritim gestalteten und 1,80 Meter mal 2,50 Meter 
großen Banner feierlich an. Inspiriert von solch originellen Arbeiten konnten sich 
die kleinen und großen Besucher im weiteren Verlauf des Sommerfestes auf dem 
Hof des Bürgerhauses an mehreren Stationen selbst kreativ betätigen.

Die Auswertung der im März in der 
Stadtbibliothek durchgeführten Um-
frage brachte viele interessante Hin-
weise für die weitere Arbeit mit sich. 
So wurden zum Beispiel unlängst die 
Öffnungszeiten der Einrichtung noch-
mals erweitert. Diese berücksichti-
gen nunmehr auch die Vormittage 
in einem stärkeren Maß. Weiterhin 
werden auf Veranlassung des Gebäu-
demanagements  umfangreiche Um-
bau- und Malerarbeiten sowie eine 
Neusortierung des Angebotes durch-
geführt. So wurden in Absprache 
mit der Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark be-
reits die alten Gitter vor den Fenstern 
zur Jahnstraße entfernt. Im Innen-

Neue Öffnungszeiten 
im Überblick: 

Montag  10:00 – 16:00 Uhr
Dienstag  13:00 – 19:00 Uhr 
Donnerstag  13:00 – 19:00 Uhr 
Freitag  10:00 – 16:00 Uhr 
1. Samstag 
im Monat: 11:00 – 13:00 Uhr

bereich konnte der Kinderbereich, der 
bisher im hinteren Teil der Bibliothek 
untergebracht war, in den Eingangsbe-
reich verlegt werden. Ebenfalls wurde 
erreicht, dass den Nutzern der Biblio-
thek durch die effektive Ausnutzung der 
Grundfläche mehr Sitzgelegenheiten 
und Arbeitsplätze angeboten werden 
können. Davon gibt es jetzt fünf, von 
denen drei kurzfristig mit Internetzu-
gang versorgt werden sollen. Hinzu 
kommen vier Ruhesessel und eine Kin-
dersitzgruppe. In Planung sind außer-
dem ein Krimi-Zimmer und eine Relax-
Insel in Form eines großen Sitzmöbels 
für Kinder. Darüber hinaus wird in den 
nächsten Tagen ein neues Rückgabesys-
tem für Medien installiert, das den Nut-

Am 01. Juni 2015 begann die Deut-
sche Telekom mit den Ausbauar-
beiten in der Stadt Teltow. Über 
11000 Haushalte und Gewerbe er-
halten ab Februar 2016 Zugang zu 
schnellen Internet-Anschlüssen. 
Die Geschwindigkeit der Daten-
übertragung wird je nach Entfer-
nung zum Schaltgehäuse bis zu 100 
Megabit pro Sekunde (MBit/s) im 
Download erreichen. Davon pro-
fitieren alle Bereiche Teltows, die 
im Vorwahlbereich 03328 liegen. 
Für die bessere Versorgung werden 
rund 20 Kilometer Glasfaserleitun-
gen neu verlegt und rund 50 neue 
Schaltverteiler aufgebaut bzw. vor-
handene erweitert. Die Einschrän-
kungen für die Bürgerinnen und 
Bürger werden sich in Grenzen 
halten, da in überschaubaren Ab-
schnitten gearbeitet wird. Die Bau-
aufträge werden in der Regel an 
Firmen aus der Region vergeben. 
Die Kosten für den Ausbau in Tel-
tow trägt die Telekom. 

In Teltow startet 
Breitband-Ausbau

zern auch außerhalb der Öffnungszei-
ten eine Rückgabe ermöglichen soll. 
Auch wird es in absehbarer Zeit einen 
neuen Web-Auftritt der Bibliothek 
geben, den die EDV-Abteilung der-
zeit vorbereitet.

Jugendkunstschule für alle

Aus Nutzerumfrage resultieren Neuerungen

Nichtamtlicher Teil

Informationen der Verwaltung und sonstige Hinweise
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Blumenschauen, Themengärten und 
grüne Küche – die Havelregion steht 
2015 ganz im Zeichen der BUGA. Vom 
18. April bis 11. Oktober 2015 öffnen 
die fünf Standorte – Brandenburg an 
der Havel, Premnitz, Rathenow, Amt 
Rhinow/Stölln und die Hansestadt Ha-
velberg – ihre Pforten für die Besucher. 
Auch die Kommunen Teltow und Klein-
machnow werden sich auf der BUGA 
präsentieren. Im Pavillon des Landkrei-
ses Potsdam-Mittelmark auf dem Pack-
hofgelände in Brandenburg an der Ha-
vel wird sich die Region vom 8. bis 14. 
September gemeinsam vorstellen. Ne-
ben der Präsentation zahlreicher Tou-

Der richtige Umgang mit Feuerlöschern 
stand am 13. Juni 2015 für die Mitglie-
der der Jugendfeuerwehren Teltow und 
Güterfelde auf dem Ausbildungsplan. 
Insgesamt 29 Jungen und Mädchen im 
Alter zwischen 10 und 16 Jahren konn-
ten sich auf dem Gelände der Hauptfeu-
erwache Teltow bei der Handhabung 
und dem Bedienen der verschiedenen 
Feuerlöscherarten erproben.

Feuerlöscher werden genutzt, um Ent-
stehungsbrände in den ersten Minuten 
zu bekämpfen und somit einen größeren 
Schaden durch Ausbreitung des Feuers 
zu verhindern. Der sichere Umgang soll-
te daher geübt sein. Bereits im Vorfeld 
wurde den Teens in einer Schulung alles 
Wissenswerte rund um die Brandbe-
kämpfung mit den sogenannten Klein-

Teltow und Kleinmachnow präsentieren sich auf der BUGA

Flammen und Wasser

rismusangebote sollen dabei auch die 
Menschen mit eingebunden werden, die 
die Region mit ihrem Engagement prä-
gen und für ein breit gefächertes Frei-
zeitangebot sorgen. Mehrere Vereine 
haben der Stadt Informationsmaterial 
übermittelt oder sogar zugesagt, sich 
mit unterhaltsamen Vorführungen und 
kreativen Aktionen auf der Außenfläche 
des Pavillons an der BUGA-Woche zu 
beteiligen. 
Interessierte Vereine, die die BUGA-Be-
sucher begeistern wollen, können sich 
bei der Stadtverwaltung Teltow unter 
der Telefonnummer (03328) 4781-254 
melden.

löschgeräten vermittelt. Im praktischen 
Teil der Ausbildung hatten sie dann 
Gelegenheit, das Erlernte anzuwenden. 
Mit Pulver-, Schaum-, CO2

- und Was-
serlöschern gingen sie gegen das Feuer 
vor. Dabei wurde auch das Gespür für 
die Wärmeentwicklung eines sehr klei-
nen Brandes, für das Gewicht eines Feu-
erlöschers und für die begrenzte Lösch-
dauer der Kleinlöschgeräte gebildet. Ein 
weiteres Highlight war die Vorführung 
einer Fettbrandexplosion, die mittels 
eines Simulators erzeugt wurde. Dabei 
konnte gezeigt werden, was passiert, 
wenn man brennendes Fett mit Was-
ser löscht. Die Schulungs- und Ausbil-
dungstage werden von den regionalen 
Jugendfeuerwehren mit Unterstützung 
durch das Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht gemeinsam durchgeführt.

Feuerlöscher-Ausbildungstag bei der Jugendfeuerwehr

Nichtamtlicher Teil

Die Stadt Teltow wird im Zeitraum 
vom 17.09.2015, 18:00 Uhr, bis 
27.09.2015, 18:00 Uhr, über das In-
ternet Fundsachen online verstei-
gern lassen, an denen innerhalb der 
gesetzlichen Frist weder von den 
rechtmäßigen Eigentümern noch 
von den Findern Eigentumsan-
sprüche geltend gemacht worden 
sind. Bei den Fundsachen handelt 
es sich um einen Cityroller und di-
verse Fahrräder, aber auch Handys 
und verschiedener Schmuck kön-
nen ersteigert werden. 

Die Fundsachen werden ab 
20.08.2015 im FunduS Inter-
net Portal unter der Webseite 
www.e-fund.eu in einer Vorschau 
angeboten und können zum Ver-
steigerungszeitraum über das 
Portal www.sonderauktionen.net 
ersteigert werden. Eine Liste der zu 
versteigernden Fundsachen kann 
auch ab 20.08.2015 im Schaukasten 
im Erdgeschoss direkt vor dem 
Bürgerservice eingesehen werden. 
Auf die entsprechenden Hinweise 
und allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Versteigerungsverfah-
rens wird verwiesen. 

Empfangsberechtigte, die ihre zu-
stehenden Fundsachen bisher noch 
nicht abgeholt haben, können ihre 
Ansprüche noch bis zum 15.09.2015 
beim Fundbüro der Stadt Teltow, 
Marktplatz 1–3, geltend machen. 
Nach Ablauf der Frist ist dies nicht 
mehr möglich.

Versteigerung von 
Fundsachen über 
das Internet
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Fichtestraße. 
In der Fichtestraße läuft der Straßen-
ausbau planmäßig – eine Umplanung 
der Ausweichstelle im Marienfelder 
Anger musste wegen vorhandener 
Baumwurzeln vorgenommen werden. 

Lessingstraße. 
Für die Lessingstraße konnte die Aus-
schreibung mittlerweile abgeschlos-
sen werden. Nach deren Auswertung 
erfolgt die Vergabe der Bauleistungen  
im Hauptausschuss. Die Arbeiten wer-
den in diesem Jahr mit der Verlegung 
der Regenwasserleitung beginnen und 
bis voraussichtlich 2016 andauern. 

Mahlower Straße. 
Nach Abschluss des Straßenausbaus 
wurden die sechs vorhandenen Mit-
telinseln bepflanzt. Diese Maßnahme 
soll zur Verschönerung des Stadtbil-
des beitragen. 

Siedlergraben. 
Mit Fertigstellung des letzten Bau-
abschnitts konnten die Sanierungs-
arbeiten zur Instandsetzung des 
Siedlergrabens, die seit 2009 in drei 
Bauabschnitten in Kooperation mit 
dem Wasser- und Bodenverband Nu-
the-Nieplitz durchgeführt worden wa-

Informationen des Bauamtes

ren, abgeschlossen werden. Fünf län-
gere Verrohrungen konnten erneuert 
bzw. das Sohlprofil wieder hergestellt 
werden. An Engstellen wurden die 
Grabengrundstücke hergerichtet. Der 
Anschluss an den Zehnruthengraben 
erfolgte als Abflusssicherungsmaß-
nahme. Der Graben dient der Ein-
leitung von Straßenregenwasser – 
heutzutage hauptsächlich im Bereich 
Teltow-Seehof. Regenwasser wird 
aber auch durch die Bahnanlagen 
und die Verrohrungen, die aus Berlin 
kommen, eingebracht. Das Gefälle 
des Grabens ist äußerst gering, so-
dass es in verschiedenen Bereichen 
nach heftigem Regenfall zu zeitlich 
längerem Wasseraufstau und Versi-
ckerungen kommen kann. Dies ist im 
Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes 
durchaus erwünscht. Für die Unter-
haltung der Gräben ist der Wasser- 
und Bodenverband Nuthe-Nieplitz 
zuständig. Mit der grundhaften In-
standsetzung des Siedlergrabens kam 
die Stadt ihren Eigentümerverpflich-
tungen nach. 

Leider kommt es im Böschungsbe-
reich des Grabens immer wieder zu 
illegalen Ablagerungen von kompos-
tierfähigen Abfällen und Müll. Die 
Anwohner in der direkten Umgebung 
werden gebeten, derartige Beobach-
tungen sofort beim Ordnungsamt der 
Stadt anzuzeigen.  

Rückgang von Nestern des 
Eichenprozessionsspinners 

Der vorbeugende Schutz der Eichen 
gegen den Eichenprozessionsspinner 
erzielte in diesem Jahr eine gute Wir-
kung. Im Vergleich zum Vorjahr wur-
den lediglich wenige Nester am Wan-
derweg Sputendorfer Straße südlich der 
Ortslage festgestellt. Dieser Bereich ist 
mit entsprechenden Hinweisen aus-
geschildert. Ein paar Nester an Eichen 
auf Grünflächen und Straßenbäumen 
wurden mittlerweile fixiert und eine 
akute Gefahr somit gebannt. Trotzdem 
möchte die Stadt zur Vorsicht mahnen 
und ausdrücklich darum bitten, kein 
gesundheitliches Risiko einzugehen 
und Grundstücke mit offensichtlich be-
fallenen Eichen unbedingt zu meiden.

Bei Erdarbeiten ist auf einem Grund-
stück in der Potsdamer Straße 38 Mu-
nition gefunden worden, darunter auch 
ein Gefechtskopf einer Panzerfaust aus 
der Zeit des 2. Weltkriegs. Da der Blind-
gänger nicht abtransportiert werden 
konnte, wurde für den 25. Juni 2015, 
09:00 Uhr, eine Vor-Ort-Sprengung 
angesetzt. Diese wurde vom Kampfmit-
telbeseitigungsdienst des Landes Bran-
denburg (KMBD) unter der Leitung von 
Sprengmeister Mike Schwitzke durch-
geführt und verlief planmäßig und ohne 
Zwischenfälle. Bereits im Vorfeld war es 
erforderlich, im Zuge der Gefahrenab-
wehr einen Sperrkreis von etwa 150 Me-
tern um den Fundort des Blindgängers 

Erfolgreiche Sprengung eines Blindgängers aus dem 2. Weltkrieg

einzurichten. Um dies zu gewährleisten, 
wurden vorab Bewohner bzw. Vermie-
ter der etwa sieben Mietshäuser im Um-
kreis mittels Wurfsendungen über die 

stattfindende Evakuierung informiert. 
Für die etwa 125 betroffenen Personen 
wurde der Stubenrauchsaal im Neuen 
Rathaus als Notunterkunft angebo-
ten. Die benachbarte Kindertagesstätte 
„Teltower Rübchen“ wurde aus Sicher-
heitsgründen ebenfalls evakuiert und 
die Kinder vorübergehend in einer an-
deren Einrichtung untergebracht. Die 
Stadt dankt den Bürgern für den rei-
bungslosen Ablauf der Evakuierung. 
Ein besonderer Dank gilt weiterhin dem 
Einsatzleiter des Ordnungsamtes Ando 
Scheunemann, den Feuerwehren der 
Region, dem Brand- und Katastrophen-
schutz des Landkreises und natürlich 
Mike Schwitzke vom KMBD.

Nichtamtlicher Teil
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Straßensperrungen
Mahlower Straße.

Potsdamer Straße/Rheinstraße.

Altstadt.

Rhein- sowie Neißestraße.

In den Sommerferien findet eine In-
standsetzung der Mahlower Straße 
durch den Landesbetrieb Straßenwe-
sen statt. Mit dem Aufbringen einer 
Asphaltdeckschicht soll die Fahr-
bahnoberfläche ausgebessert werden. 
Um eine profilgerechte Oberfläche 
herzustellen, sind vorbereitende Ar-
beiten an der bestehenden Fahrbahn 
notwendig. Die Arbeiten sollen Mitte 
Juli beginnen und bis Ende August 
ausgeführt werden. Zwischen Ruhls-
dorfer Platz und der Stadtgrenze nach 
Großbeeren wird in diesem Zeitraum 
die Landesstraße abschnittsweise voll 
gesperrt sein. Eine halbseitige Sper-
rung wird in den Brückenbereichen 
Gonfrevillestraße/Anton-Saefkow-
Straße bis Conrad-Blenke-Straße so-
wie Bahn-/Parkstraße bis Siegfried-
straße eingerichtet. Die Vollsperrung 

erfolgt in mehreren Abschnitten und 
nacheinander, sodass das Erreichen 
der Nebenstraßen über das gut aus-
gebaute Nebennetz garantiert werden 
kann. Die Anwohner an der Mahlo-
wer Straße werden ihre Grundstücke 
während der Bauarbeiten ebenfalls 
erreichen können. Lediglich während 
des Asphalteinbaus wird es zu einer 
24-stündigen Vollsperrung kommen. 
Betroffene Anlieger müssen in dieser 
Zeit zum Abstellen ihrer Fahrzeuge, 
wenn erforderlich, auf die Neben-
straßen ausweichen. Die Bekanntga-
be der genauen Termine erfolgt über 
entsprechende Anwohnerinformati-
onen direkt durch die Baufirma bzw. 
den Baulastträger. Der öffentliche 
Verkehr wird im gesamten Zeitraum 
der Straßenbauarbeiten umgeleitet.

Aufgrund des Festumzugs zum 750. 
Stadtjubiläum werden am 12.07.2015 
folgende Straßen gesperrt: Rheinstra-
ße zwischen Warthestraße und Katz-
bachstraße (ab 07:00 Uhr), Neißestra-
ße zwischen Potsdamer Straße und 
Oderstraße (ab 07:00 Uhr), Katzbach-
straße zwischen Rheinstraße und Pots-
damer Straße (ab 13:00 Uhr), Potsda-
mer Straße zwischen Moldaustraße 
und Ruhlsdorfer Platz (ab 13:00 Uhr). 
Alle in diesem Bereich in die Potsda-
mer Straße einmündenden Straßen 
werden bis zum Ende des Festumzugs 
zu Sackgassen deklariert. Zum Zwecke 
der Aufstellung des Festzuges wird 

die Rheinstraße zwischen Katzbach-
straße und Kreisverkehr Neißestraße 
bereits am 11.07.2015 um 16:00 Uhr 
gesperrt sein. Alle Sperrungen werden 
am 12.07.2015 zyklisch entsprechend 
des Fortlaufs des Festumzugs wieder 
freigegeben. Im Zusammenhang mit 
dem anschließenden Fest im August-
Mattausch-Park werden in der Zeit von 
10:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerdem 
die Jahnstraße und die Alte Potsdamer 
Straße für den Verkehr voll gesperrt 
sein. Für den Busverkehr werden in 
der Warthestraße und in der Oderstra-
ße Ersatzhaltestellen eingerichtet. Um 
Verständnis wird gebeten.

Aufgrund der Veranstaltung „Tag der 
offenen Höfe“ werden am 30.08.2015 
von 11:00 Uhr bis circa 19:00 Uhr 
sämtliche Zufahrten in die Altstadt 
gesperrt sein. Es besteht sodann keine 
Möglichkeit der Einfahrt von der Bad-

straße aus – lediglich die Parkplatz-
zufahrt bleibt bestehen. Ebenfalls ist 
kein Abbiegen  von der Berliner Stra-
ße, von der Lindenstraße sowie der 
Bäcker- und Sandstraße – jeweils ab 
Potsdamer Straße – möglich. 

Im Zuge des Teltower Stadtfestes 
wird es im Zeitraum vom 02.10.2015, 
08:00 Uhr, bis 04.10.2015 bis circa 
17:00 Uhr zu diversen Sperrungen 
und zahlreichen verkehrsrechtlichen 

Einschränkungen im Bereich der 
Rhein- sowie der Neißestraße kom-
men. Die ausführlichen Angaben 
dazu finden Sie im September unter 
www.teltow.de.

Zur Sanierung und Erneuerung der 
Trinkwasser- und Schmutzwasserlei-
tungen werden in der Paul-Gerhardt-
Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Karl-
Liebknecht-Straße und im Teilbereich 
der Lichterfelder Allee in Teltow-Seehof 
Baumaßnahmen durchgeführt, die sich 
über den Zeitraum vom 24.08.2015 bis 
zum 20.11.2015 erstrecken werden. Die 
Anlieger erhalten vor dem Baubeginn 
rechtzeitig konkrete Anliegerinforma-
tionen von der beauftragten Baufirma.

Der WAZV „Der Teltow“ 
informiert

In letzter Zeit musste die Stadt leider 
feststellen, dass vermehrt Bäume mut-
willig von Unbekannten beschädigt 
worden sind. So weisen mehrere Jung-
bäume in der Beethovenstraße, Hauff- 
straße und Resedastraße Schäden an 
der Rinde sowie gekappte Leittriebe 
auf. In der Fritz-Reuter-Straße wurde 
inzwischen der dritte Baum sogar totge-
spritzt. Zum Schutz der Bäume bzw. um 
gegen solche Beschädigungen vorge-
hen zu können, bittet die Stadtverwal-
tung um sachdienliche Hinweise. Diese 
können dem Ordnungsamt oder dem 
Sachgebiet Tiefbau/Grün übermittelt 
werden.

Baumfrevel an neu 
gepflanzten Bäumen

Baumaßnahme zur Erneuerung 
von Trinkwasser- und 
Schmutzwasserleitungen

Nichtamtlicher Teil
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Eine lange Zeit des Wartens neigt sich 
dem Ende entgegen – die Ruhlsdorfer 
Straße wird im Streckenabschnitt zwi-
schen dem Ruhlsdorfer Platz und dem 
ehemaligen Industriegleis am Telto-
mat-Gelände vom Land Brandenburg 
saniert. Wie der Landesbetrieb Straßen-
wesen mitteilte, werde derzeit intensiv 
der Ausbau für 2016 und 2017 vorbe-
reitet. „Geplant ist, dass wir mit der ei-
gentlichen Baumaßnahme im Frühjahr 
2016 starten können“, sagte der Dezer-
natsleiter Planung des Landesbetriebes 
für Straßenwesen, Frank Schmidt. Ge-
baut werden soll dann schrittweise ein 
etwa zwei Kilometer langer Abschnitt. 
Ende 2017 wird die Maßnahme voraus-
sichtlich abgeschlossen sein. 

Doch bei aller Freude über die anstehen-
de Verbesserung der Straßensituation – 
verkehrstechnisch wird die sich über 
einen Zeitraum von zwei Jahren erstre-
ckende Baustelle für Gewerbetreibende, 
Anwohner und Durchfahrende kein Zu-
ckerschlecken. Einer logistischen Meis-
terleistung kommt es gleich, sowohl die 
Bauabschnitte als auch die Verkehrsfüh-
rung effektiv und konstruktiv zu koordi-
nieren. Daher soll entlang der Baustelle 
eine Behelfsfahrbahn errichtet werden, 
über die der Durchgangs- und Anlieger-
verkehr in eine Fahrtrichtung ständig 
gewährleistet werden kann. Zusätzlich 
führte der Landesbetrieb im Vorfeld 
eine verkehrstechnische Untersuchung 
durch. „Im Ergebnis der Untersuchung 
stellte sich heraus, dass die Beeinträchti-
gungen am geringsten wären, wenn man 
die Baustelle in Süd-Nord-Richtung 
durchfahren würde“, erklärte Schmidt. 
Allerdings habe man nach intensiven 
Beratungen mit der Stadt durchaus 
auch die vielen dortigen Gewerbetrei-
benden auf dem Schirm. „Uns war daher 

Straßenausbau Ruhlsdorfer Straße
Gewerbetreibende sprechen sich für Nord-Süd-Verkehrsführung in der Bauzeit aus

Ruhlsdorfer Straße Ecke Gonfrevillestraße: Dort, wo jetzt noch eine Kreuzung ist, 
soll im Zuge des Straßenausbaus ein Kreisverkehr entstehen.

klar, dass deren Meinung auf jeden Fall 
frühestmöglich berücksichtigt werden 
muss.“ Ähnlich sieht das auch Teltows 
Bürgermeister Thomas Schmidt. „Bei 
etwa 90 Gewerbetreibenden, die in der 
Ruhlsdorfer Straße oder angrenzenden 
Straßenzügen ansässig sind, muss man 
natürlich darüber reden, wie insbeson-
dere der Kundenverkehr gelenkt werden 
sollte.“ Gesagt – getan. In einer ersten 
Informationsveranstaltung am 16. Juni 
wurde eben dieses Votum erfragt. Fast 
einstimmig sprachen sich die 30 Anwe-
senden für die Nord-Süd-Variante aus, 
die die Durchfahrt in Richtung Süden 
aufrecht erhalten und den Verkehr in 
Fahrtrichtung Norden ab Ruhlsdorf 
über die Stahnsdorfer- und Iserstraße 
umleiten würde. Sowohl Stadt als auch 
Landesbetrieb Straßenwesen signali-
sierten, sich diesem Votum anzuschlie-
ßen. Allerdings wolle man auch die 
Stadtverordneten noch an der Entschei-
dung beteiligen. „Egal wie, wir werden 
in jedem Fall die Ampelsteuerungen an 
den betroffenen Kreuzungen in Teltow 

und Ruhlsdorf anpassen müssen. Mit 
Beeinträchtigungen und Zeitverlusten 
ist dennoch zu rechnen, da auf der Be-
helfsfahrbahn nur 30 km/h zugelassen 
sein werden und es an den betroffe-
nen Kreuzungen zu Überlastungen bei 
einzelnen Abbiegevorgängen kommen 
wird“, erklärte Schmidt vom Landesbe-
trieb. Baustelle bleibe eben doch Bau-
stelle. Man spreche daher auch nicht 
von störungsfrei, sondern von störungs-
arm. 

Und wer im kommenden Jahr dann mal 
ein paar Minuten warten muss, führt 
sich vielleicht einfach das schmucke 
und langersehnte Ergebnis vor Augen: 
Eine künftige Fahrbahnbreite von 6,50 
Meter, 1,60 Meter breite Radwege und 
1,80 Meter breite Gehwege, Mittelin-
seln als sichere Querungshilfe und 
einen Kreisverkehr an der Kreuzung 
Gonfrevillestraße. Weitere Detailinfor-
mationen zur Baumaßnahme will der 
Landesbetrieb Straßenwesen rechtzei-
tig vor Baubeginn bekanntgeben. 

Feuerwehreinsatzstatistik für Mai

Die Feuerwehren hatten im Monat Mai 
insgesamt 104 Einsätze zu bestreiten. 
Dabei handelte es sich um acht Brand-
einsätze, 31 technische Hilfeleistun-
gen und 52 Rettungsdiensteinsätze. 13 
Fehlalarme und drei Brandverhütungs-
schauen zählen ebenso zur Statistik des 
Monats Mai. Unter der Maßgabe „Ret-

ten – Löschen – Bergen – Schützen“ be-
wiesen die Kameraden, wie ernst dieser 
Leitspruch genommen wird – am 20. 
Mai  wurden sie beispielsweise zu einem 
Wohnungsbrand in die Gustl-Sandtner-
Straße gerufen. Mehr tastend als sehend 
arbeitete sich der Angriffstrupp der 
Feuerwehr durch die brennende Woh-

nung, nicht zuletzt um Menschenleben 
zu retten. Diese waren glücklicherweise 
nicht in der Wohnung, dafür aber zwei 
völlig verängstigte Katzen, die von den 
Kameraden der Feuerwehr gerettet 
werden konnten. 

Nichtamtlicher Teil
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Einen Schultag der besonderen Art er-
lebten die 8. Klassen der Mühlendorf-
Oberschule am 22. Juni 2015: Sie wa-
ren ins Rathaus eingeladen worden, 
um im Rahmen eines Projekttags das 
derzeit größte Infrastrukturprojekt der 
Stadt, die künftige Marina Teltow, bes-
ser kennenzulernen und zu erkunden. 
Im maritim dekorierten Stubenrauch-
Saal präsentierte Stefan Kulczak von 
der PST GmbH in einem Fachvortrag 
anhand von Skizzen und Übersichten 
die Einzelheiten der Planung. Mit oran-
gefarbenen Bauhelmen und Westen 
ausgestattet, ging es anschließend auf 
die Baustelle, wo die Jugendlichen die 
erlangten theoretischen Kenntnisse in 
der Praxis begutachten konnten. Nach-
dem bisher nur Fachleute, Bauarbeiter, 
Stadtverordnete und Pressevertreter 
Zutritt zum Gelände der künftigen Ma-
rina hatten, waren die Schüler nun die 
ersten Bürger, die sich vor Ort einen 
Eindruck vom Fortschritt der Bauar-

Marina Teltow – Eine maritime Unterrichtsstunde
Palstek, Flaggenalphabet und Sichtzeichen

beiten verschaffen konnten. Torsten 
Huntemann von der Spiekermann 
GmbH führte über das Gelände der 
Marina und zeigte den Achtklässlern 
das Baugeschehen. Dabei interessierte 
die Schüler am meisten, wo genau das 
Hafenbecken mit 39 Liegeplätzen ent-
stehen wird und wo die Sitzterrassen 
sein werden, auf denen man nach Fer-

Aktuelle Baustellen-Infos zur Marina

Auf dem Areal der Marina-Baustelle 
wurden Pumpversuche vorgenom-
men, um zu eruieren, ob die vorhan-
denen Grundwasserleiter miteinander 
in Verbindung stehen. Dies ist nach 
Auswertung der Ergebnisse nicht der 
Fall und bringt somit weitergehende 
Planungssicherheit auf der Baustelle. 

Seit dem 11. Juni 2015 finden wieder 

regulär Aushubarbeiten im kontami-
nierten Bereich statt. An relevanten 
Stellen wurde kontaminiertes Materi-
al durch unbelasteten Boden ersetzt. 
Im nächsten Schritt werden 470 CMC-
Säulen mit einer Gesamtlänge von 
7.050 laufenden Metern eingebaut. 
Die Länge jeder Säule beträgt 8 bis 15 
Meter, der Durchmesser 40 Zentime-
ter. Unmittelbar im Anschluss werden 

weitere 170 Rüttelstopfsäulen mit ei-
nem Durchmesser von 60 Zentime-
tern bei einer Gesamtlänge von 1.350 
laufenden Metern zur Böschungssi-
cherung und zur Befestigung der künf-
tigen Sitzterrassen eingebracht. Noch 
in diesem Jahr, aller Voraussicht nach 
im Herbst, wird der Durchstich zum 
Teltowkanal erfolgen.

tigstellung entspannen und das Hafen-
geschehen beobachten können wird.

Doch für die Schüler gab es noch wei-
tere Herausforderungen: An fünf ma-
ritimen Stationen, die sie in kleinen 
Gruppen nacheinander absolvierten, 
lernten sie spielerisch verschiedene 
Besonderheiten rund um den Teltow-
kanal und den Schiffsverkehr kennen. 
Am Ende des Tages wusste jeder der 37 
Schüler, wer als Initiator für den Bau 
des Teltowkanals gilt, wie der Palstek zu 
knoten ist, wie das Verkehrszeichen für 
Stillliegeverbot aussieht und warum es 
in der Schifffahrt ein Flaggenalphabet 
gibt. Im Gespräch mit Bürgermeister 
Thomas Schmidt, der 1. Beigeordneten 
Beate Rietz und dem Rektor der Schule 
Christof Kürschner fassten die Jugend-
lichen außerdem ihre Eindrücke zum 
Hafenprojekt zusammen und erörter-
ten, welche Chancen sich aus ihrer Sicht 
aus dem Bau der Marina Teltow für die 
Stadt ergeben.

Nichtamtlicher Teil
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750 Jahre Teltow

Alle Kindereinrichtungen des „Unter-
nehmens Kindertagesstätten“, die sich 
mit Projekten zum 750-jährigen Beste-
hen Teltows beschäftigten, stellten in 
den letzten Wochen im Rahmen eines 
bunten Sommerfestes ihre Ergebnis-
se vor. In der Kindertagesstätte „Am 
Röthepfuhl“ realisierten die Kinder ein 
Fotoprojekt zum Thema „Röthepfuhl“ 
oder spürten Ruhlsdorfs landwirtschaft-
licher Tradition nach. Die Ergebnisse 
der Projekte „Meine Stadt“, „Durch mei-
ne Stadt fließt der Teltowkanal“, „Mein 
schönster Ort in meiner Straße“ oder 
„Geheimnisvolle Orte in Teltow“ konn-

Im Zeichen des Stadtjubiläums feierten Teltower Kitas und Horte Sommerfeste

ten am 5. Juni in der Kita „Pusteblume" 
bestaunt werden. In der Kita „Rappel-

kiste“ trugen die Kinder am 6. Juni nicht 
nur individuell gestaltete Jubiläums- 
T-Shirts, sondern stellten auch ein Fo-
toprojekt zum Stadtjubiläum vor. „Tel-
tow im Mittelalter“ hieß das Projekt, mit 
dem sich die Kinder des Anne-Frank-
Hortes beschäftigten. Deshalb wimmel-
te es am 10. Juni auf dem Gelände des 
Hortes nur so von Rittern, Burgfräulein, 
Marktfrauen und Spielleuten. Auch das 
eigentliche Vergnügen für die Kleinen 
kam mit verschiedenen Spielstationen 
wie Fußballwand, Bälle angeln, Kinder-
schminken oder Ponyreiten auf allen 
Sommerfesten nicht zu kurz.

Auch in Teltow ist der Trend „Geo-
caching“, der Technikaffinität und Na-
turliebe geschickt miteinander verbin-
det, schon lange angekommen. Mehr als 
2.500 verborgene „Schätze“, sogenannte 
Caches, sind allein in und um Teltow zu 
finden. Nun gibt es ein weiteres kniffeli-
ges Versteck, welches anlässlich des 750. 
Stadtjubiläums vom Informatikkurs der 
Mühlendorf-Oberschule und dem Stadt-
marketing eingerichtet wurde. „Hänsels 
Jubiläumsrunde durch Teltow“ heißt der 
frisch gebackene Multicache.

Was es damit auf sich hat, konnten 
mehr als 100 Teilnehmer, darunter so-
wohl Profi-Geocacher als auch Schatz-
such-Anfänger, beim Auftakt-Event am 
06. Juni erfahren. Um das finale Ver-
steck zu finden, wurden die Teilnehmer 
in Grüppchen eingeteilt und besuch-
ten mithilfe eines GPS-fähigen Gerätes 
und vorgegebenen Koordinaten sechs 
verschiedene Standorte. Dort war an 
Ort und Stelle jeweils ein Rätsel zu lö-
sen. Aus den Ergebnissen ließ sich  eine  
End-Koordinate bilden, die zu dem ver-
steckten Lohn, einer Holzmünze mit 
„750-Jahre-Teltow“-Prägung, führte. 
Wo sich dieses verzwickte Geheimver-
steck befindet, kann an dieser Stelle lei-
der nicht verraten werden, schließlich 
sollen noch viele Geocacher selbst auf 
des Rätsels Lösung kommen.

Digitale Schatzsuche

Wer Lust hat, eine solche Suche selbst 
einmal auszuprobieren, kann direkt mit 
dem neuen Multi-Cache „Hänsels Jubi-
läumstour durch Teltow" beginnen. Die 
Koordinaten sind auf www.geocaching.
com zu finden. Dort gibt es auch zahl-
reiche andere tolle Caches zu entde-
cken. Anfänger können sich außerdem 
in der städtischen Tourist Information 
über das Thema Geocaching informie-
ren. Ein Flyer mit den Koordinaten für 
die neue Teltow-Tour ist ebenfalls er-
hältlich und es können GPS-Geräte ent-
liehen werden.

 „Jubiläumstour durch Teltow“ begeisterte die Teilnehmer

Neues Wandbild in der 
Mühlendorf-Oberschule

Die diesjährige Projektwoche der 
Mühlendorf-Oberschule in Teltow 
stand unter dem zentralen The-
ma „750 Jahre Teltow“. „Ich halte 
es für sehr wichtig, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler aktiv mit 
der Stadtgeschichte und den vielen 
Besonderheiten Teltows beschäf-
tigen. Das Jubiläumsjahr bietet 
dabei natürlich viele Ansatzpunkte 
für verschiedene Projekte und ich 
freue mich, dass die Klassen mit 
so viel Engagement und Kreativität 
daran mitarbeiten“, sagte Schullei-
ter Christof Kürschner. Im Rahmen 
der Projektwoche ist unter anderem 
ein neues Wandbild zur Gestaltung 
des Treppenhauses entstanden. Die 
Schüler arbeiteten mit Holz, Ton, 
Glasmosaiken, Sand, Farbe, Steinen 
und vielem mehr. Das fertige Bild 
stellt den Teltowkanal mit seinen 
Fischen und Pflanzen sowie Teltow 
mit seinen Merkmalen in Form von 
Rübchen, Atom und Adler dar.

Nichtamtlicher Teil
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1265 - 2015

FESTUMZUG ZUM 750. STADTJUBILÄUM TELTOWS
SEIEN SIE DABEI & FEIERN SIE MIT! 

 WANN? Sonntag | 12. Juli 2015 | ab 14:00 Uhr

 WO? Potsdamer Straße | Hamburger Platz bis Mattausch-Park

Stadt Teltow | Marktplatz 1-3 | 14513 Teltow | www.teltow.de

Weitersagen und Mitfeiern – Facettenreicher Festumzug Fest im Mattausch-Park
Ein weiteres Jubiläumshighlight steht 
unmittelbar bevor: Der große Festum-
zug! Einschneidend und wechselhaft 
sind die Epochen, die Teltow prägten. 
Überall – so auch im Falle des einstigen 
Ackerbürgerstädtchens – liegen die An-
fänge in der Kolonisierung durch erste 
Siedlerfamilien. Nicht verwunderlich 
also, dass dies als Eingangsbild des Fest-
umzuges dienen wird. Siedlern nebst 
Wagen und Tieren folgen dann soge-
nannte Ratsherren. Im Anschluss wird 
den Zuschauern in mehreren Bildern 
das mittelalterliche Teltow nahe ge-
bracht. Doch auch schwierige Epochen 
wie Großbrände und Ungemach werden 
nicht ausgelassen, schließlich hatte Tel-
tow allein fünf Pestwellen zu verkraften. 
Nach diesem Ausflug in schlechtere Zei-
ten soll das Segment „Teltow blüht auf“ 
dann die Folgezeit dokumentieren. Ob 
Mühlenwesen und Gartenbau, der Bau 
des Teltowkanals, der einstige Flugplatz, 
die Straßenbahn 96 oder die Industriali-
sierung – all diese historischen Knack-
punkte werden dem Publikum dargebo-
ten. Nach dem Fall der Mauer wird der 

Festzug dann die positive Entwicklung 
der Stadt nach der Wende aufgreifen. 
Fast 30 ausführliche Einblicke und Sze-
nen sowie 100 Einzeldarstellungen sind 
es, die es am 12. Juli zu repräsentieren 
gilt. Das kostet vor allem eines: Man-
power. Und diese ist vorhanden, denn 
etliche Teltower Firmen und regionale 
Vereine nehmen am Umzug teil. Darü-
ber hinaus beteiligen sich die Kitas und 
Schulen mit über 300 Teilnehmern, die 
Städtepartner aus Ahlen, Gonfreville 
und Zagan reisen mit fast 200 Gästen 
an, der Ortsteil Ruhlsdorf ist mit über 
100 Bürgern dabei und auch die örtliche 
Feuerwehr kommt mit einer Vielzahl 
der Kameraden. Insgesamt werden vo-
raussichtlich nahezu 1000 Akteure den 
Umzug mitgestalten. An drei Standorten 
erläutern Moderatoren den Zuschauern 
die einzelnen Bilder. 
Der Festumzug beginnt um 14:00 Uhr 
am Hamburger Platz. Enden wird die 
Kolonne im Mattausch-Park, wo der 
Tag mit einem Volksfest ausklingen soll. 
Schaulustige sind am Rande der Weg-
strecke recht herzlich willkommen!

Mit der Mündung des Festumzugs 
im August-Mattausch-Park ist die 
Feierlichkeit noch lange nicht zu 
Ende. Um den Zug gebührend feiern 
zu können, erwartet die Teilnehmer 
sowie alle Zuschauer hier ab 15:00 
Uhr ein buntes Treiben mit Volksfes-
tatmosphäre, Kleinkunst und Musik. 
Vom Park bis zum Heimatmuse-
um erstreckt sich entlang der Alten 
Potsdamer Straße ein wechselvoller 
Kunst- und Handwerkermarkt. Am 
Heimatmuseum schließt sich diesem 
eine Kleinkunstbühne an. Unter Be-
teiligung der Partnerstädte, des Män-
nerchors Frohsinn, der Tanzgruppe 
von Kurrat Showdance, Tanzstudio 
Aladdina und vielen mehr konnte ein 
variationsreiches Programm auf die 
Beine gestellt werden, das sicherlich 
Groß und Klein begeistern wird. Den 
Abschluss des ereignisvollen Tages 
bildet der Höhepunkt des Festes: Auf 
der großen Bühne im Mattausch-Park 
spielt ab 19:00 Uhr die Rock’n’Roll-
Band „Cool Cats“. Seien Sie dabei und 
feiern Sie mit! 

Nichtamtlicher Teil
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Veranstaltungstipps | Termine

Ein langes Schuljahr neigt sich dem 
Ende entgegen – die Sommerferien 
stehen vor der Tür. Damit in den sechs 
schulfreien Wochen keine Langeweile 
aufkommt und die Kreativität gefördert 
wird, bietet die Jugendkunstschule auch 
in diesem Sommer in Kooperation mit 
der Mädchenzukunftswerkstatt und dem 
Jugendtreff Teltow wieder Ferienwork-
shops an.

Mit einem ganz besonderen Schnupper-
kurs macht die Mädchenzukunftswerk-
statt den Anfang der Workshopreihe. 

Der 3-stündige Kurs „Einführung in die 
Goldschmiedekunst“ legt den Interes-
senten verschiedene Grundtechniken 
des Goldschmiedens nahe, wie Sägen, 
Bohren, Feilen, Schleifen und Polieren. 
Am Ende des Tages können die Teil-
nehmer einen selbsthergestellten Schatz 
in Form eines Anhängers, Fenster-
schmucks oder eines Mobiles aus Kupfer 
oder Messing mit nach Hause nehmen.

Gebastelt und gewerkelt werden darf im 
Kreativ-Workshop „Figuren aus Papp-
maché“ im Jugendtreff Teltow. Innerhalb 

von drei Tagen sollen hier circa 40 Zen-
timeter große Figuren, die bunt bemalt 
werden, entstehen. Als Ausklang des Kur-
ses ist ein gemeinsames Essen geplant. 

Für alle, die sich schon immer einmal 
im Manga-Zeichnen versuchen woll-
ten, veranstaltet die Jugendkunstschule 
in der Ritterstraße Mitte August einen 
Manga-Workshop. Vorkenntnisse sind 
dafür nicht notwendig und alle Materia-
lien werden bereitgestellt. Die genauen 
Termine können der Auflistung ent-
nommen werden.

Anmeldung zu den Workshops:

Die Teilnahmegebühren für die Workshops sollten spätestens am Tag des Workshops unter Angabe des Namens des Teilnehmers und der Workshopbezeichnung 
bei der Stadtkasse eingezahlt oder dorthin überwiesen worden sein. Der Gebühreneingang gilt als Anmeldung. (Kontoinhaber: Stadt Teltow; Bank: MBS Pots-
dam; IBAN: DE55 160 500 00 352 202 5430; BIC: WELADED 1 PMB; Verwendungszweck: Bitte Titel des Workshops und Namen des Teilnehmers angeben.)

Kontakt: Susanne Schneider, Telefon: (03328) 4781-243, E-Mail: s.schneider@teltow.de

Ferienworkshops der Jugendkunstschule Teltow

Datum Uhrzeit Veranstaltung

20.07.2015 10:00 bis 
13:00 Uhr

Einführung in die Goldschmiedekunst
Aus Messing oder Kupfer können Anhänger, Fensterschmuck oder ein Mobile hergestellt werden.

Altersbeschränkung: keine, Teilnahmebeitrag: 8,– €, Leitung: Hanna Lindenberg
Ort: Mädchenzukunftswerkstatt, Oderstraße 34–36

21.07. bis
24.07.2015

14:30 bis 
17:30 Uhr

Kreativ-Workshop: Figuren aus Pappmaché
Hier entstehen ca. 40 cm große Figuren, die bunt bemalt werden können. Anschließend wird zum 
gemeinsamen Essen eingeladen.

Altersbeschränkung: ab 10 J., Teilnahmebeitrag: kostenlos, Leitung: Ines Engesser
Ort: Jugendtreff Teltow, Osdorfer Straße 6

17.08. bis
19.08.2015 

14:00  bis 
17:00 Uhr

Manga-Workshop
Es sind keine Vorkenntnisse in der Zeichen-Technik und Manga-Gestaltung notwendig. Alle Ma-
terialien werden bereitgestellt. 

Altersbeschränkung: ab 13 J., Teilnahmebeitrag: 18,– €, Leitung: Marianna Poppitz
Ort: Jugendkunstschule, Ritterstraße 10

Wöchentliche Gruppenaktivitäten im Seniorentreff
Montag
10:30 Uhr Sitztanz mit Frau Latussek
12:00 Uhr Treff der Skatspieler 
 (jeweils am 2.+4. Montag des Monats)

12:00 Uhr Bingo-Spiel
13:00 Uhr Handarbeitsgruppe

Dienstag 
09:00 Uhr Probe der Theatergruppe 
 mit Manfred Ollmert

Änderungen vorbehalten! Weitere Auskünfte erteilt Luise Rüger, Telefon: (03328) 4781-244; E-Mail: l.rueger@teltow.de

Mittwoch
09:30 Uhr Sport für Junggebliebene 
 (z. Zt. sind leider keine Neuanmeldungen möglich!)

13:30 Uhr Singegruppe der Seniorinnen

Donnerstag
13:00 Uhr Zeichenzirkel mit Kurt Zieger

Montag bis Freitag 
11:30 Uhr Mittagessen mit Voranmeldung
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Veranstaltungen im Seniorentreff vom 08. Juli 2015 bis 31. Oktober 2015

Do, 09. Juli 14:00 Uhr Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen, Leitung: Barbara Maßlow

Di, 14. Juli 14:00 Uhr Besuch im Vogelpark Teltow, Bitte anmelden! (03328) 4781-244

Do, 16. Juli 14:00 Uhr Ein Strauß bunter Melodien mit J. Beck (Violine) und E. Blendin (Klavier)
Eintritt: 1,– €

Di, 21. Juli 13:00 Uhr Preisskat, Leitung: Rudi Heyroth

Fr, 24. Juli 10:00 Uhr Sommerwanderung „750 Jahre Teltow – der Ortsteil Ruhlsdorf“. 
Start: Bushaltestelle Warthestraße, Länge ca. 7 km. Leitung: Gerda Lattek
Infos: (03328) 4781-244

Di, 28. Juli 14:00 Uhr Besuch der Ausstellung  „Historische Waschtechnik“ im Hof des Neuen Rathauses. 
Es führt Peter Jaeckel. Anschl. gemütliches Kaffeetrinken. 
Anmeldung unter: (03328) 4781-244

Do, 30. Juli 14:00 Uhr KlatschKaffee „Darüber kann man lachen – Wir erzählen 
uns unsere Lieblingswitze und peinliche Situationen aus unserem Leben“. 
Leitung: Ursel Wein und Ursula Thamhayn

Di, 04. Aug. 14:00 Uhr Tänze im Kreis mit Tanzlehrerin Stefanie Köhler
Unkostenbeitrag: 1,– €, Achtung: ausnahmsweise dienstags!

10.–21. Aug. Der Seniorentreff macht eine Sommerpause und ist in dieser Zeit geschlossen.

Do, 27. Aug. 14:00 Uhr KlatschKaffee: Besuch des Schweinemuseums, Leitung: Bärbel Malcher

Di, 01. Sept. 14:00 Uhr Tanz für Senioren mit DJ Winne Töppich
Eintritt: 1,– €

Do, 03. Sept. 14:00 Uhr Tänze im Kreis mit Tanzlehrerin Stefanie Köhler
Unkostenbeitrag: 1,– €

Di, 08. Sept. 09:00 Uhr Busfahrt zur Dahlienschau im Britzer Garten
Ticket 14,– € (Bus, Eintritt, Parkbahn)
Anmeldung unter (03328) 4781-244

Do, 10. Sept. 14:00 Uhr Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen, Leitung: Barbara Maßlow

Di, 15. Sept. 13:00 Uhr Preisskat, Leitung: Rudi Heyroth

Do, 17. Sept. 14:00 Uhr Ein Strauß bunter Melodien mit J. Beck (Violine) und E. Blendin (Klavier)
Eintritt: 1,– €

Di, 22. Sept. 14:00 Uhr Vortrag von und mit Joachim Peikert: 
„Formen demenzieller Erkrankungen und ihre Symptome“
Eintritt: 1,– €

Do, 24. Sept. 14:00 Uhr KlatschKaffee „Lieblingsorte“, Leitung: Sigrid Kröger

Do, 01. Okt. 14:00 Uhr Tänze im Kreis mit Tanzlehrerin Stefanie Köhler
Unkostenbeitrag: 1,– € 

Di, 06. Okt. 14:00 Uhr Tanz für Senioren mit DJ Winne Töppich
Eintritt: 1,– €

Do, 08. Okt. 14:00 Uhr Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen, Leitung: Barbara Maßlow

Mi, 14. Okt. 14:00 Uhr Modenschau der Modekommode Kühlungsborn bei Kaffee und Kuchen. Eintritt frei.
Ort: Stubenrauchsaal/Neues Rathaus

Do, 15. Okt. 14:00 Uhr Ein Strauß bunter Melodien mit J. Beck (Violine) und E. Blendin (Klavier)
Eintritt: 1,– €

Fr, 16. Okt. 10:00 Uhr Herbstwanderung: „750 Jahre Teltow – die Ortsteile Seehof und Sigridshorst“ 
Leitung: Gerda Lattek, Treffpunkt: S-Bahnhof Teltow, Infos: (03328) 4781-244

Di, 20. Okt. 13:00 Uhr Preisskat, Leitung: Rudi Heyroth

Do, 22. Okt. 14:00 Uhr Vortrag von und mit Kosmetikerin Winnie Häusler: „Gepflegt von Kopf bis Fuß“
Eintritt: 1,– €

Do, 29. Okt. 14:00 Uhr KlatschKaffee „Alt-Berlin“ mit der Akkordeonistin Susanne Langer, 
Leitung: Jutta Neißer, Eintritt: 5,– €, Bitte anmelden: (03328) 4781-244
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Städtische Veranstaltungen  /Events 

Datum  Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort Eintritt/Karten/Sonstiges

10.07.2015 14:30 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Sommerfest im 
Mühlendorf-Hort mit 
Präsentation des Projekts 
„Vom Korn zum Brot“

Hort Mühlendorf, 
Torontostraße 1, 
Teltow

Eintritt frei

12.07.2015 14:00 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Großer Festumzug

Potsdamer Straße vom 
Hamburger Platz zum 
August-Mattausch-Park

Eintritt frei

12.07.2015 15:00 Uhr 750 Jahre Teltow: Fest im 
August-Mattausch-Park

August-Mattausch-Park Eintritt frei

17.07.2015 15:00 Uhr 750 Jahre Teltow:
Sommerfest und Vorstel-
lung des Projekts in Form 
eines Buches „Der Lavendel-
express/Linie 96“ und Aufstel-
lung des Außenspielgerätes 
„Lavendelexpress“

Kita 
„Teltower Rübchen“
Potsdamer Straße 32, 
Teltow

Eintritt frei

17.07.2015 16:00 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Sommerfest mit Aufführung 
des Stückes „Die Rübe“

Kita „Sonnenblume“ 
Carl-Orff-Straße 30, 
Teltow

Eintritt frei

18.07.2015 10:00 Uhr Geführte Radtour
Auf den Spuren des Flugpi-
oniers Otto Lilienthal nach 
Berlin-Lichterfelde

Marktplatz, Teltower 
Altstadt

Teilnahme kostenlos
Anmeldung: Tourist Info Teltow, 
Tel.: (03328) 4781-293

02.08.2015 11:00 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Vernissage zur 
Gruppenausstellung 
„Zukunftsvisionen“ 

Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, 
Teltow

Eintritt frei

29.08.2015 15:00 bis 
24:00 Uhr

Rock am Kanal Parkplatz Zeppelinufer/ 
Zehlendorfer Straße, 
Teltow

Ein Benefizkonzert mit verschie-
denen Teltower Musikern zur 
Förderung lokaler Projekte
Eintritt: Erwachsene: 8,– €, 
Kinder bis 16 Jahre zahlen pro 
angefangene 10 cm: 0,10 €

30.08.2015 12:00 bis 
18:00 Uhr

Tag der offenen Höfe 
Teltows Altstadthöfe neu 
entdecken. Sehenswertes und 
vertraute Gastlichkeit

Teltower Altstadt Eintritt frei 
Eine Kooperationsveranstaltung 
der Hofbesitzer, der Stadt Teltow 
und der IG „Tag der offenen Höfe“

02.09.2015 19:00 Uhr Agenda 21 Plenum Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, Teltow

Öffentliche Veranstaltung

03.09.2015 10:00 bis 
12:00 Uhr

Beginn eines neuen, 
zusätzlichen Zeichen-
kurses für Erwachsene

Jugendkunstschule 
Teltow

Teilnahmegebühr: 
12,– €/Monat, Anmeldung: 
Tel.: (03328) 4781-243

05.09.2015 10:00 Uhr Geführte Radtour
Vom Stahnsdorfer Friedhof 
zum Jagdschloss am Stern

Marktplatz, Teltower 
Altstadt

Teilnahme kostenlos
Anmeldung: Tourist Info Teltow, 
Tel.: (03328) 4781-293

08.09.2015 18:00 Uhr 750 Jahre Teltow:
Ausstellungseröffnung „Alte 
Aufnahmen und Darstellun-
gen des Teltowkanals und 
frühe Stadtansichten“ mit 
Bildern aus der Sammlung 
von Harry Gohl

Neues Rathaus/EG, 
Marktplatz 1–3, 
Teltow

Eintritt frei
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Datum  Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort Eintritt/Karten/Sonstiges

08.09.2015 19:30 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Hintergrundgeschichten zur 
Ausstellung „Alte Aufnahmen 
und Darstellungen des Tel-
towkanals und frühe Stadtan-
sichten“ – Bildervortrag mit 
Harry Gohl

Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, 
Teltow

Eintritt frei

11.09.2015 19:00 Uhr Irischer Abend:
Folkrock mit den 
„Cobblestones“

Marktplatz in der 
Teltower Altstadt

Eintritt frei

15.09.2015 09:00 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Eröffnung der Galerie 
„DDR-Kitaalltag“ 
Besichtigung des DDR Kita-
zimmers inkl. Filmdokus

Integrationskita 
„Käferland“
Anne-Frank-Weg 1, 
Teltow

Eintritt frei

18.09.2015 21:00 Uhr 80er Jahre Party 
mit DJ Nik Page

Stubenrauchsaal, 
Neues Rathaus, 
Marktplatz 1–3, 
Teltow

Eintritt: 
VVK & Ermäßigt*: 
7,– € | AK 9,– € 
(Einlass ab 20 Uhr)

26.09.2015 14:30 Uhr Philantow-Fest
Mit Bühnenprogramm, Bastel-
ständen und vielen Aktionen 
zum Mitmachen und Auspro-
bieren für Groß und Klein

Philantow
Mehrgenerationenhaus/
Familienzentrum Teltow
Mahlower Straße 139, 
Teltow

Infos unter 
www.philantow.de

26.09.2015 17:00 Uhr 750 Jahre Teltow: Vorfüh-
rung des Films „Teltow 
ganz persönlich – 750 
Jahre Stadtgeschichte“

Stubenrauchsaal, 
Neues Rathaus, 
Marktplatz 1–3, 
Teltow

Eintritt frei

27.09.2015 12:00 bis 
19:00 Uhr

Rübchenfest
„Alles rund ums Teltower 
Rübchen entdecken“

Teltow-Ruhlsdorf,
Am Röthepfuhl

Eintritt frei

Anzeige Rübchenfest

folgt

16. Teltower Rübchenfest
27. September, 12.00 bis 19.00 Uhr
in Teltow/Ruhlsdorf * entlang der Güterfelder Straße

Auf unsere Besucher wartet bei freiem Eintritt wieder 
ein tolles Markttreiben mit schmackhaft regionalen 
Spezialitäten rund ums Teltower Rübchen sowie 
traditionellem und modernem Kunsthandwerk.

* Bus-Shuttle vom S-Bahnhof Teltow nach Ruhlsdorf
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*  Karten sind erhältlich ab 2 Monate vor der Veranstaltung an folgenden Verkaufsstellen: Tourist Information, Marktplatz 1–3, Teltow, 
 Tel.: (03328) 4781-293; bei allen bekannten Vorverkaufsstellen; Online-Tickets unter www.teltow.de

** Kinder, Schüler, Studenten, Sozialkarteninhaber, Behinderte ab 50% Grad der Behinderung, Inhaber des Familienpasses und der Ehrenamtskarte

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen! Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Übersicht nur 
um Veranstaltungen handelt, die von der Stadt bzw. in Kooperation oder unter Mitwirkung der Stadt organisiert werden. Weitere Veranstaltungen finden 
Sie außerdem in unserem Veranstaltungskalender unter www.teltow.de. Veranstaltungen des Mehrgenerationenhauses „Philantow“ finden Sie online unter  
www.philantow.de. Über Freizeittipps informiert Sie auch gern die städtische Tourist Information unter der Telefonnummer (03328) 4781-293.

Datum  Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort Eintritt/Karten/Sonstiges

02.10.–
04.10.2015

Teltower Stadtfest
Feiern Sie mit uns drei Tage 
lang mit zahlreichen 
Highlights!

Techno Terrain Teltow, 
Rheinstraße, 
Teltow

Eintritt frei
Alle Infos in Kürze unter 
www.teltow-stadtfest.de

04.10.2015 11:00 Uhr 750 Jahre Teltow: 
Vernissage zur Ausstellung 
„Partnerstädte stellen aus“ 
Präsentation der bisherigen 
Zusammenarbeit mit den 
Partnerstädten im Bereich der 
Bildenden Kunst 

Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, 
Teltow

Eintritt frei

11.10.2015 15:00 Uhr Herbstkonzert der Jüngsten 
der Kreismusikschule „Engel-
bert Humperdinck“

Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, 
Teltow

Eintritt frei

24.10.2015 19:30 Uhr Konzert: Jazz & Swing 
mit der Band Bop Cats

Bürgerhaus, 
Ritterstraße 10, 
Teltow

Eintritt: 7,– € (nur Abendkasse)

Die Tradition des Tages der offenen 
Höfe wird auch in diesem Jahr am 
30. August fortgeführt. Das Fest unter 
dem Motto „Teltows alte Höfe neu ent-
decken. Sehenswertes und vertraute 
Gastlichkeit“ wird gemeinsam von den 
Höfebesitzern und der Stadt Teltow or-
ganisiert. Jeder teilnehmende Hof bie-
tet dem Besucher von 12:00 bis 18:00 
Uhr ein individuelles Bild, dazu gibt 
es in vielen Gärten und Gehöften ein 
buntes und umfangreiches Kulturpro-
gramm. Auf dem Marktplatz sorgen lo-
kale Anbieter für das leibliche Wohl und 
bieten regionale Produkte an. Zudem  
besteht die Möglichkeit an einer vom 
Teltower Heimatverein organisierten 
Altstadtführung teilzunehmen oder die 
Stadtkirche St. Andreas zu besichtigen. 
Auch für Kinder halten die Veranstalter 
ein schönes Programm bereit.

Empfohlen wird die Anreise mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. PKW-Park-
plätze sowie Stellplätze für Fahrräder 
sind nur begrenzt vorhanden (Anbin-
dung: Buslinien X1, X10, 601, 620, 184 
sowie S 25).

Tag der offenen Höfe in der Teltower Altstadt
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Vom 02. bis 04. Oktober 2015 hält Tel-
tow im Jubiläumsjahr für Jung und Alt 
wieder ein üppiges Programm, viele 
Überraschungen und noch mehr Musik 
bereit. 

Der Freitag wird auf der Hauptbühne 
mit dem Finale des diesjährigen Young 
Music Contest eröffnet. ECHO-Preis-
träger und DSDS-Gewinner Thomas 
Godoj sowie Chris Schummert, Zweit-
platzierter bei “The Voice of Germany” 
erobern im Anschluss die Bühne. Mit 
melodischem HardRock beschließen 
das Freitagabend-Programm die Voll-
blutmusiker von „Gil Ofarim & Acht“. 

Am Samstag wird kräftig beim Schla-
ger- und Partymarathon gefeiert. Für 
ausgelassene Stimmung sorgen „De 
Randfichten“, Schlagerstar Michael 
Morgan, die Partyband „Boerney & die 
Tri Tops“ sowie Michelle.

Auch fernab der großen Hauptbühne 
wird es jede Menge zu entdecken geben. 
Im grünen Familiengarten der WGT 
Wohnungsbaugesellschaft können sich 
Kinder bei diversen Attraktionen austo-
ben. Zum atmosphärischen Verweilen 
läd die Genießergasse mit einer Auswahl 

26. Teltower Stadtfest – Volles Programm und ganz viel Musik

Das Online-Voting ist vorbei, die Gewinner-Filme stehen fest! Der Kinosommer 
in der Region TKS unter dem Motto „Die Kraft des Humors – Lachen verbindet“ 
kann damit am 18. Juli starten. Unter freiem Himmel darf bis Ende August ge-
meinsam gelacht werden. Hier die Termine und Filmtitel:

4. Interkommunaler Kinosommer – 
Gewinner-Filme stehen fest

• Sa, 18.07.2015, 22:00 Uhr: 
 Der Hundertjährige, der aus dem 
 Fenster stieg und verschwand
 Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

• Sa, 25.07.2015, 22:00 Uhr: 
 Mme. Mallory und der Duft von Curry
 Teltow, Marktplatz

• Sa, 01.08.2015, 21:30 Uhr: 
 Monsieur Claude und seine Töchter 
 Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum

• Sa, 08.08.2015, 21:30 Uhr: 
 Stromberg – Der Film 
 Teltow, Marktplatz

• Sa, 15.08.2015, 21:30 Uhr: 
 Nicht mein Tag
 Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

• Sa, 22.08.2015, 21:30 Uhr: 
 Paulette
 Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum

an kulinarischen Angeboten und eigener 
Bühne ein. Hier findet am Samstag au-
ßerdem der 2. Regio-Tag mit Künstlern 
ausschließlich aus der Region Teltow-
Kleinmachnow-Stahnsdorf statt. 

Am Sonntag lädt der Markt der Möglich-
keiten zu Gesprächen, Mitmachaktionen 
rund um Themen wie soziales Enga-

gement und Vereinsarbeit mit eigener 
Bühne ein. Mit der DDR-Band „Pankow“ 
und der 40-Jahre-Jubiläumstour von 
Karat gibt es am Finaltag des 26. Stadt-
festes darüber hinaus Ostrock pur! Auch 
das Thema „750 Jahre Teltow“ wird auf-
gegriffen und von der russischen Sand-
Animations-Künstlerin Aljona Voynova 
in verschiedenen Bildern inszeniert.
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Ausstellungen Sitzungstermine 
von Ausschüssen

Beratungsangebote

September 2015
•  07.09.2015 um 18:00 Uhr
 Regionalausschuss
 Sitzungsort: Neues Rathaus, 
 Ernst-von-Stubenrauch-Saal

•  14.09.2015 um 18:00 Uhr 
Ausschuss für Schule, Kultur, 
Sport und Soziales

•  15.09.2015 um 18:00 Uhr 
Ausschuss für Umwelt und Energie

•  16.09.2015 um 18:00 Uhr 
Ausschuss für Bauen, Wohnen 
und Verkehr

•  17.09.2015 um 18:00 Uhr 
Finanz- und Wirtschafts-

 förderungsausschuss 
•  23.09.2015 um 18:00 Uhr 

Kita-Werksausschuss 
 Sitzungsort: „Altes Rathaus“, DG
•  24.09.2015 um 17:30 Uhr 

Ortsbeirat Ruhlsdorf 
 Sitzungsort: Güterfelder Str. 36, 
 OT Ruhlsdorf

•  28.09.2015 um 18:00 Uhr 
Hauptausschuss 

 Sitzungsort: „Altes Rathaus“, DG

Oktober 2015
• 07.10.2015 um 18:00 Uhr 

Stadtverordnetenversammlung
 Sitzungsort: Neues Rathaus,  

Ernst-von-Stubenrauch-Saal

 (kurzfristige Änderungen möglich)

Seniorenbeirat
07.08.2015 und 04.09.2015
10:00 bis 12:00 Uhr
Bürgerhaus, Büro im Erdgeschoss

Zu dieser Zeit ist der Seniorenbei-
rat auch unter der Rufnummer 
(03328) 4781-242 erreichbar. Da-
rüber hinaus kann der Beirat un-
ter seniorenbeirat@teltow.de per 
E-Mail kontaktiert werden. Der 
Vorsitzende Wolfgang Nießmann 
ist außerdem werktags zwischen 
08:00 Uhr und 18:00 Uhr fern-
mündlich unter (03328) 9348-411 
erreichbar.

Schiedsstelle
04.08.2015, 01.09.2015 und 
06.10.2015, 17:00 bis 19:00 Uhr
Neues Rathaus, Marktplatz 1–3,
Raum 0.11

Gern nimmt die Stadt Teltow unter 
(03328) 4781-287 allgemeine Fra-
gen zur Schiedsstelle entgegen und 
vermittelt auf Wunsch den Kontakt.

Energieberatung
21.07.2015, 18.08.2015,
15.09.2015 und 20.10.2015
14:00 bis 18:00 Uhr 
Neue Straße 3, Teltower Altstadt

Terminvereinbarung unter 
(0331) 98229995 
(Mo–Fr. 09:00 – 18:00 Uhr) 

Vernissage „Zukunftsvisionen“ 
02. August 2015 | 11 Uhr | Bürgerhaus | Ritterstraße 10

Bild: „Am Kanal“ - Bernd Zienicke

Erinnerungen vergegenwärtigen die Vergangenheit 
in der Zukunft! Freischaffende Künstler waren auf-
gerufen, sich mit visionären Arbeiten zu beteiligen 
und eine Brücke in Richtung Zukunft zu schlagen. 

Die Palette der eingereichten Werke reicht von 
Abstraktem bis hin zu Bildern im Comicstil. Seien  
Sie herzlich eingeladen, die „Zukunftsvisionen“ im 
Rahmen der Ausstellungseröffnung zu betrachten!

Bürgerhaus, Ritterstraße 10 
• 02.08. – 30.09.2015 
 750 Jahre Teltow: „Zukunfts-

visionen“ – Gruppenausstellung 
anlässlich des Festjahres

• 04.10. – 02.12.2015 
 750 Jahre Teltow: „Partnerstädte 

stellen aus“ – Eine Präsentation 
der bisherigen Zusammenarbeit 
im Bereich der bildenden Kunst 

Neues Rathaus, Marktplatz 1–3
• 07.04. – 28.08.2015 
 „Jugend erforscht Stadtge-

schichte“ – Erarbeitung der 
Teltower Stadtgeschichte durch 
Schüler des Vicco-von-Bülow-
Gymnasiums und der Mühlen-
dorf-Oberschule (EG)

• 01.07. – 28.08.2015 
 Ausstellung der Jugendkunst-

schule: Arbeiten des Fotokur-
ses und des Zeichenkurses für 
Erwachsene (OG)

• 08.09.-23.12.2015 
 „Alte Aufnahmen und Darstellun-

gen des Teltowkanals und frühe 
Stadtansichten“ aus der Samm-
lung Harry Gohl (EG und OG)

Kontakt: Susanne Schneider 
Tel: (03328) 4781-243 
E-Mail: s.schneider@teltow.de

Erscheinungsdatum Amtsblatt
Das Amtsblatt der Stadt Teltow erscheint nach Bedarf bzw. in Abhängigkeit notwendiger Veröffentlichungen. Es orientiert sich dabei an den 
Sitzungsterminen der Stadtverordnetenversammlungen. Die nächste Ausgabe wird daher voraussichtlich Ende Oktober 2015 erscheinen.


